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Alles ist bereit für die neue Saison, damit sich die kleinen und groß-
en Wasserfreundinnen und Wasserfreunde wieder ganz in ihrem Ele-
ment fühlen können. Das gesamte Bad wurde wieder auf Hochglanz 
gebracht. Spiel, Sport und Erholung – so stellen wir uns unsere Frei-
zeit vor. Da hat unser Freibad in Teichwolframsdorf allein schon durch 
seine idyllische Lage mitten im Grünen viel zu bieten. Das Freibad ist 
über all die Jahre ein Familienbad geblieben und lockt hoffentlich viele 

Besucher an. Drücken wir die Daumen, dass sommerliche Tempera-
turen uns diesen Freizeitspaß genießen lassen können. Der Kiosk hat 
wieder geöffnet und bietet Getränke und Snacks an.
Allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß.

Pampel
Bürgermeisterin

Saisoneröffnung Freibad Teichwolframsdorf
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Amtliche Bekanntmachungen

In der 2. Gemeinderratssitzung am 25. 
März 2014  der Gemeinde Mohlsdorf-Teich-
wolframsdorf wurden folgende Beschlüsse 
gefasst

öffentlicher Teil

Beschluss-Nr. 12 – 02/2014	
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf ge-
nehmigt lt. § 42 (2) ThürKO die Niederschrift vom 28. Januar 2014 
– öffentlicher Teil.
mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 13 – 02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt die in der Anlage beigefügte Erschließungsbeitragssatzung.
einstimmig beschlossen

Beschluss-Nr. 14 – 02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt die in der Anlage beigefügte Sondernutzungssatzung.
einstimmig beschlossen

Beschluss-Nr. 15 – 02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt die in der Anlage beigefügte Sondernutzungsgebührensatzung.
mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 16 – 02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt das Bauvorhaben „Kindertagesstätte Mohlsdorf - Erweite-
rungsbau“ in Mohlsdorf gemäß den vorgelegten Planungsunterlagen 
des Architekturbüros König aufbauend auf der pädagogischen Kon-
zeption der Kindertageseinrichtung „Regenbogen“. 
einstimmig beschlossen

Beschluss-Nr. 17 – 02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt eine stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen 3-9 an 
das Architekturbüro König gemäß Honorarangebot vom 12. Februar 
2014 in Höhe von 62.385,18 € sowie die Fachplanungen für Trag-
werksplanung (Leistungsphase 3-8) an das Ingenieurbüro BAUplan J. 
Jahn in Höhe von 11.837,47 €, die Planung für Elektrotechnik in Höhe 
von 10.791,36 € an das Ingenieurbüro Friess GmbH und die Planung 
für Haustechnik in Höhe von 15.522,49 € an das Ingenieurbüro Bör-
ner, somit Gesamtplanungsleistungen in Höhe von 100.536,50 €.
mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 18 – 02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt die stufenweise Beauftragung für das geplante Bauvorhaben 
„Umbau und Sanierung Grünes Tal – Verwaltungssitz“ in Teichwolf-
ramsdorf das Ingenieurbüro Janßen mit den Planungsleistungen gemäß 
Honorarangebot vom 06.03.2014 in Höhe von 45.801,78 €. Die Bürger-
meisterin wird mit der Unterzeichnung des Vertrages beauftragt.
mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 19 – 02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt die Bürgermeisterin zu ermächtigen, die Vereinbarung zur 
Kostenbeteiligung an Abwasseranlagen bei Neubau und Einbindung 
der Straßenoberflächenentwässerung in Abwasseranlagen des ZV TA-
WEG für die Maßnahme „Erschließung Lerchenbergweg“ zu unter-
zeichnen.
mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 20 – 02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf beschließt 
die Vergabe für das Los 1 – Elektroinstallation Sporthallenbeleuchtung 
Turnhalle Reudnitz für die Angebotssumme aus dem Nebenangebot in 
Höhe von 16.804,24 € an die Firma  D-I-E Elektro AG aus Greiz.
mehrheitlich beschlossen

Beschluss-Nr. 21 – 02/2014
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf be-
schließt die Vergabe für das Los 2 – Malerarbeiten im Rahmen der 
Sanierung der Beleuchtungsanlage der Turnhalle Reudnitz für die An-
gebotssumme aus dem Nebenangebot von 7.107,68 € an die Firma 
Astermann & Burkhardt GmbH aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf.
mehrheitlich beschlossen

Öffentliche Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanes 
„Mohlsdorfer Bahnhofstraße“
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf hat in 
seiner Sitzung am 15. Mai 2014  gem. § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss 
zur Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Mohlsdorfer Bahnhofstraße“ im OT Mohlsdorf in den in der Anlage 
gekennzeichneten Flächen der Flur 2 in der Gemarkung Mohlsdorf ge-
fasst. Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur Entwicklung eines Mischgebietes geschaffen werden. 
Das Verfahren wird gem. § 9 BauGB mit der Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB geführt.

Pampel – Bürgermeisterin

Satzung 
über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet
der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
(Sondernutzungssatzung) 

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Thüringer Gesetzes zur Neuord-
nung der Anerkennung von Kur- und Erholungsorten vom 28.10.2013 
(GVBl. S. 293, 295), der §§ 18 und 21 des Thüringer Straßengesetzes 
(ThürStrG) vom 07. Mai 1993 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen 
Haushalte in den Jahren 2014 und 2015 sowie zur Änderung des Thü-
ringer Finanzausgleichsgesetzes und des Thüringer Straßengesetzes 
vom 27.02.2014 (GVBl. S. 45, 46) und des § 8 des Bundesfernstra-
ßengesetzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 
2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung 
von Planfeststellungsverfahren vom 31.05.2013 (BGBl. I S. 1388) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf - Teichwolframsdorf in sei-
ner Sitzung am 25.03.2014 folgende Satzung beschlossen:
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§ 1 Geltungsbereich
(1)	 Gegenstand dieser Satzung sind Sondernutzungen an den Gemein-

destraßen, -wegen und -plätzen der Gemeinde Mohlsdorf - Teich-
wolframsdorf innerhalb und außerhalb der geschlossenen Ortsla-
ge, außerdem an Ortsdurchfahrten von Landes- und Kreisstraßen.

(2)	 Sonstige Straßen im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 4 ThürStrG und 
Wege, die ausschließlich der Bewirtschaftung land- und forstwirt-
schaftlicher Grundstücke dienen (Wirtschaftswege), sind keine öf-
fentlichen Straßen im Sinne dieser Satzung.

§ 2 Erlaubnisbedürftige Sondernutzung
(1)	 Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bedarf der 

Gebrauch der in § 1 genannten Straßen, Wege und Plätze über den 
Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) der Erlaubnis der Ge-
meinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf.

(2)	 Sondernutzungen dürfen erst dann ausgeübt werden, wenn dafür 
eine Erlaubnis erteilt ist.

(3)	 Sondernutzungen im Sinne dieser Bestimmungen sind insbesondere:
1.	 Aufgrabungen,
2.	 Verlegung privater Leitungen,
3.	 Aufstellung von Gerüsten, Masten, Bauzäunen, Bauhütten, 

Bauwagen, Baumaschinen und -geräten, Fahnenstangen,
4.	 Lagerung von Maschinen und Materialien aller Art,
5.	 Aufstellung von Tischen, Stühlen, Behältnissen, Verkaufsbuden, 

-ständen, -tischen und -wagen, Vitrinen, Schaukästen, Warenstän-
dern, Warenautomaten, Werbeausstellungen und Werbewagen,

6.	 Freitreppen, ausgenommen die in § 5 Abs. 1 Ziff. 10 genann-
ten Fälle,

7.	 Licht-, Luft- und Einwurfschächte und ähnliche Öffnungen, 
soweit sie mehr als 50 cm tief in den Gehweg hineinragen,

8.	 Werbeanlagen aller Art, z. B. Schilder, Schaukästen, Vitrinen, 
Plakatsäulen und -tafeln sowie Warenautomaten, die innerhalb 
einer Höhe von 2,50 m über dem Erdboden angebracht sind 
und mehr als 30 cm in den Gehweg hineinragen

9.	 Überspannen der Straße mit Spruchbändern, Lichterketten, 
Girlanden u. a. innerhalb einer Höhe von 4,50 m über dem 
Erdboden.

(4)	 Wird eine Straße in mehrfacher Weise benutzt, so ist jede Be-
nutzungsart erlaubnispflichtig.

(5)	 Auf die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis besteht kein 
Rechtsanspruch.

(6)	 Die Übertragung einer Sondernutzungserlaubnis auf einen Dritten 
ist unzulässig.

§ 3 Erteilung, Widerruf und Erlöschen der Erlaubnis
(1)	 Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann von 

Bedingungen abhängig gemacht und mit Auflagen verbunden werden.
(2)	 Macht die Gemeinde von dem ihr vorbehaltenen Widerrufsrecht 

Gebrauch, hat der Erlaubnisnehmer gegen die Gemeinde keinen 
Ersatz- oder Entschädigungsanspruch.

(3)	 Die Verpflichtung zur Einholung von Genehmigungen, Erlaubnis-
sen usw., die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind, 
bleibt unberührt.

§ 4 Verfahren
(1)	 Die Erlaubnis zu einer Sondernutzung ist mindestens 7 Werktage 

vor Beginn der beabsichtigten Ausführung schriftlich bei der Ge-
meindeverwaltung zu beantragen.

(2)	 Der Antrag soll mindestens enthalten
a)	 den Namen, die Anschrift und die Unterschrift des Antrag-

stellers,
b)	 Angaben über Ort, örtliche Begrenzung, Größe und Um-

fang, voraussichtliche Dauer und den zu erwartenden wirt-
schaftlichen Vorteil der Sondernutzung, Letzteres, soweit 
dies möglich ist,

c)	 einen Lageplan oder eine Lageskizze mit Maßangaben, wenn 
dies für die Bearbeitung des Antrags erforderlich erscheint.

	 Auf Anforderung sind fehlende Angaben zu ergänzen oder 
unrichtige Angaben oder Anlagen zu berichtigen.

(3)	 Die Sondernutzungserlaubnis wird vorbehaltlich anderweitiger 
gesetzlicher Regelungen durch schriftlichen Bescheid erteilt. So-

weit die Gemeinde  nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die 
Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen.

(4)	 Ändern sich die dem Antrag oder die der Sondernutzungserlaubnis 
zugrunde liegenden tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse, so 
hat dies der Antragsteller oder Erlaubnisnehmer unverzüglich der 
Gemeindeverwaltung mitzuteilen.

§ 5 Erlaubnisfreie aber anzeigepflichtige Sondernutzungen
(1)	 Bei Ortsdurchfahrten und bei Gemeindestraßen bedürfen einer Er-

laubnis nach dieser Satzung nicht: 
1.	 Im Bebauungsplan oder der Baugenehmigung vorgeschrie-

bene Überbauungen (z.B. Arkaden, Vordächer) sowie bauauf-
sichtlich genehmigte Gebäudesockel, Gesimse, Fensterbänke, 
Balkone, Erker, Sonnenschutzdächer (Markisen), Vordächer; 

2.	 Licht-, Luft-, Einwurf- und sonstige Schächte, die nicht mehr 
als 50 cm in den Gehweg hineinragen

3.	 Werbeanlagen, Hinweisschilder und Warenautomaten, die an 
einer an die Straße grenzenden baulichen Anlage angebracht 
sind und die innerhalb einer Höhe von bis zu 2,50 m nicht 
mehr als 5 % der Gehwegbreite einnehmen, jedoch nicht mehr 
als 30 cm in den Gehweg hineinragen und eine nutzbare Min-
destbreite des Gehweges von 1,50 m gewährleistet bleibt

4.	 Werbeanlagen über Gehwegen für zeitlich begrenzte Ver-
anstaltungen (Aus- und Schlussverkäufe, Oster- und Weih-
nachtsverkäufe und dergl.) an der Stätte der Leistung, sofern 
sie in einer Höhe von über 2,50 m angebracht sind und einen 
seitlichen Abstand von mindestens 75 cm zur Fahrbahn haben 
sowie Werbeanlagen in der Oster- und Weihnachtszeit (Lich-
terketten, Girlanden, Masten, Märchenbilder und -figuren), 
sofern sie den Verkehr nicht beeinträchtigen;

5.	 das Aufstellen und Anbringen von Fahnenmasten, Transpa-
renten, Dekorationen, Lautsprecheranlagen, Tribünen, Altären 
und dergl. aus Anlass von Volksfesten, Umzügen, Prozessi-
onen und ähnlichen Veranstaltungen, sofern der Gehweg nicht 
beschädigt wird;

6.	 Wahlplakate während eines Wahlkampfes, sofern sie nicht in 
die Fahrbahnen oder in deren Luftraum hineinragen;

7.	 behördlich genehmigte Straßensammlungen sowie der Verkauf 
von Losen für behördlich genehmigte Lotterien auf Gehwegen;

8.	 bauaufsichtlich genehmigte Aufzugsschächte für Waren und 
Mülltonnen, die auf Anordnung der Gemeinde auf Gehwegen 
angebracht werden;

9.	 die Lagerung von Kohle, Holz und Baumaterial auf den Geh-
wegen, sofern die Lagerung nicht über 24 Stunden hinausgeht; 

10.	historische Kellereingänge und Treppenanlagen
(2)	 Die vorstehenden erlaubnisfreien Sondernutzungen können ganz 

oder teilweise   eingeschränkt werden, wenn Belange des Verkehrs 
oder des Straßenbaues dies vorübergehend oder auf Dauer erfordern.

(3)	 Nach anderen Vorschriften bestehende Erlaubnis- oder Genehmi-
gungspflichten werden durch die vorstehende Regelung nicht berührt.

§ 6 Beseitigung von Sondernutzungseinrichtungen
(1)	 Nach ausdrücklichem oder stillschweigendem Verzicht auf die 

Sondernutzung oder nach Erlöschen der Sondernutzungserlaub-
nis hat der Erlaubnisnehmer unaufgefordert und unverzüglich den 
früheren Zustand der Straße bzw. des Gehweges wieder herzustel-
len. Er hat auch für die Reinigung der in Anspruch genommenen 
Verkehrsfläche zu sorgen.

(2)	 Sondernutzungseinrichtungen sind vom Erlaubnisnehmer oder 
vom Eigentümer oder Besitzer der Einrichtung unverzüglich zu 
beseitigen, wenn infolge ihres mangelhaften Zustandes oder ihrer 
schlechten Beschaffenheit Gefahr für die Teilnehmer am öffent-
lichen Straßenverkehr besteht oder durch sie das Ortsbild beein-
trächtigt wird.

§ 7 Sorgfaltspflichten
(1)	 Der Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen der Gemeinde  dem Trä-

ger der Straßenbaulast alle Kosten zu ersetzen, die diesem durch 
die Sondernutzung entstehen.

(2)	 Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die mit der Sondernutzung 
verbundenen Anlagen nach den gesetzlichen Vorschriften und den 



Seite 4 Seite 5

anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu erhalten. Er 
hat sein Verhalten und den Zustand seiner Sachen so einzurichten, 
dass niemand gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Um-
ständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Er muss die 
von ihm erstellten Einrichtungen sowie die ihm überlassene Flä-
che in ordnungsgemäßem und sauberem Zustand erhalten.

(3)	 Der Erlaubnisnehmer hat darauf zu achten, dass ein ungehinderter 
Zugang zu allen in den Straßenkörper eingebauten Einrichtungen 
möglich ist. Soweit bei dem Aufstellen, Anbringen und Entfernen 
von Gegenständen ein Aufgraben der Straße erforderlich wird, 
muss die Arbeit so vorgenommen werden, dass jeder nachhaltige 
Schaden am Straßenkörper und an den dort eingebauten Einrich-
tungen (insbesondere an den Versorgungs- und Entsorgungslei-
tungen sowie den Wasserabzugsrinnen) und eine Änderung ihrer 
Lage vermieden wird. Das Bauamt der Gemeinde ist mindestens 
fünf Tage vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benachrichtigen. 
Die Verpflichtung, andere beteiligte Behörden oder Stellen zu un-
terrichten oder deren Genehmigung einzuholen, bleibt unberührt.

§ 8 Schadenshaftung
(1)	 Die Gemeinde haftet dem Erlaubnisnehmer nicht für Schäden, die 

sich aus dem Zustand der Straßen und der darin eingebauten Lei-
tungen und Einrichtungen für den Erlaubnisnehmer und die von ihm 
erstellten Anlagen ergeben. Mit der Einräumung der Sondernutzung 
übernimmt die Gemeinde keinerlei Haftung, insbesondere auch nicht 
für die Sicherheit der von den Benutzern eingebrachten Sachen.

(2)	 Der Erlaubnisnehmer haftet gegenüber der Gemeinde für alle von 
ihm, seinen Bediensteten oder mit der Verrichtung von ihm be-
auftragten Personen verursachten Schäden durch unbefugte, ord-
nungswidrige oder nicht rechtzeitig gemeldete Arbeiten. Ihn trifft 
auch die Haftung gegenüber der Gemeinde für alle Schäden, die 
sich aus der Vernachlässigung seiner Pflichten zur Beaufsichtigung 
der von ihm beauftragten Personen ergeben. Er hat die Gemeinde/
Stadt von allen Ansprüchen freizustellen, die von dritter Seite aus 
der Art der Benutzung gegen die Gemeinde erhoben werden.

(3)	 Die Gemeinde kann verlangen, dass der Erlaubnisnehmer zur De-
ckung sämtlicher Haftpflichtrisiken vor der Inanspruchnahme der 
Erlaubnis den Abschluss einer ausreichenden Haftpflichtversiche-
rung nachweist und diese Versicherung für die Dauer der Sonder-
nutzung aufrecht erhält. Auf Verlangen sind Versicherungsschein 
und Prämienquittungen vorzulegen.

(4)	 Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 9 Sicherheitsleistung
(1)	 Die Gemeinde kann von dem Erlaubnisnehmer eine Sicherheits-

leistung verlangen, wenn Beschädigungen an der Straße oder Stra-
ßeneinrichtungen durch die Sondernutzung zu befürchten sind. 
Die Höhe der Sicherheitsleistung wird nach den Umständen des 
Einzelfalles bemessen.

(2)	 Entstehen der Gemeinde  durch die Sondernutzung Kosten zur In-
standsetzung der Straße oder der Straßeneinrichtungen, so können 
diese von der Sicherheitsleistung beglichen werden.

(3)	 Werden nach Beendigung der Sondernutzung keine auf die Son-
dernutzung zurückzuführenden Beschädigungen an der Straße 
oder den Straßeneinrichtungen festgestellt, wird die Sicherheits-
leistung ohne Abzug zurückgezahlt.

§ 10 Ausnahmen
(1)	 Ausgenommen von den Vorschriften dieser Satzung bleiben 

a)	 Nutzungen nach Bürgerlichem Recht gemäß § 23 ThürStrG,
b)	 Nutzungen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung durch Vertrag 

vereinbart worden sind. 
(2)	 Ist für die Benutzung einer öffentlichen Straße die Erlaubnis durch 

die Straßenverkehrsbehörde nach den §§ 29, 35 Abs. 2 der Stra-
ßenverkehrsordnung erteilt worden, so bedarf es keiner Erlaubnis 
nach § 2 dieser Satzung.

(3)	 Die Gemeinde kann weitere Ausnahmen zulassen.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten
(1)	 Ordnungswidrig im Sinne § 19 Abs. 1 Satz 4 bis 6 ThürKO, § 19 

Abs. 2 ThürKO sowie § 50 Abs. 1 ThürStrG handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig
a)	 entgegen § 2 eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt;
b)	 den nach § 3 erteilten Auflagen und Bedingungen nicht nachkom-

mt;
c)	 entgegen § 6 den früheren Zustand nicht ordnungsgemäß wieder-

herstellt;
d)	 die Sorgfaltspflichten i.S.d. § 7 nicht erfüllt, insbesondere die 

Anlagen nicht nach den gesetzlichen Vorschriften und den an-
erkannten Regeln der Technik errichtet oder erhält. 

e)	 nicht fristgerecht den Antrag auf Sondernutzung bei der zu-
ständigen Behörde stellt.

(2)	 Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 5 ThürKO, § 50 Abs. 2  ThürStrGi. V. 
m. den Bestimmungen des Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) in ihrer jeweils geltenden Fassungen können Ordnungs-
widrigkeiten nach § 1 mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro 
geahndet werden.

§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1)	 Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntma-

chung in Kraft.
(2)	 Gleichzeitig treten die Sondernutzungssatzung der Gemeinde 

Mohlsdorf vom 02.11.2001 sowie die Sondernutzungssatzung der 
Gemeinde Teichwolframsdorf vom 01.04.1999 außer Kraft.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 02. Juni 2014
Pampel – Bürgermeisterin

Hinweis nach § 21 Abs. 4 ThürKO
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in der ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen 
worden sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung der Ausfertigung 
oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Ver-
letzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 02. Juni 2014
Pampel – Bürgermeisterin

Satzung
über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffent-
lichen Straßen im Gebiet der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolf-
ramsdorf (Sondernutzungsgebührensatzung)

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Thüringer Gesetzes zur Neuord-
nung der Anerkennung von Kur- und Erholungsorten vom 28.10.2013 
(GVBl. S. 293, 295), der §§ 1, 2 und 12 des Thüringer Kommunalab-
gabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.09.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.03.2011 (GVBl. S. 
61), der §§ 18 und 21 des Thüringer Straßengesetzes (ThürStrG) vom 
07. Mai 1993 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte in den 
Jahren 2014 und 2015 sowie zur Änderung des Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetzes und des Thüringer Straßengesetzes vom 27.02.2014 
(GVBl. S. 45, 46) und des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 
1206), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes zur Verbesserung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststel-
lungsverfahren vom 31.05.2013 (BGBl. I S. 1388) hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf in seiner Sitzung am 
25.03.2014 folgende Satzung  beschlossen:

§ 1 Erhebung von Gebühren
(1)	 Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den öffentlichen Stra-

ßen im Sinne von § 1 der Satzung über Sondernutzungen an öf-
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§ 8  Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1)	 Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntma-

chung in Kraft.
(2)	 Gleichzeitig treten die Satzung der Gemeinde Mohlsdorf über die 

Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Stra-
ßen im Gebiet der Gemeinde Mohlsdorf vom 08.01.2002 und die 
Satzung der Gemeinde Teichwolframsdorf über die Erhebung von 
Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet 
der Gemeinde Teichwolframsdorf vom 01.04.1999 außer Kraft.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 02. Juni 2014
Pampel – Bürgermeisterin

Hinweis nach § 21 Abs. 4 ThürKO
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die in der ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO er-
lassen worden sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung 
der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmi-
gung der Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.“

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 02. Juni 2014
Pampel – Bürgermeisterin

Sondernutzungsgebührenverzeichnis
(Anlage nach § 1 Absatz 1 der Satzung der Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf über die Erhebung von Gebühren für Sonder-
nutzungen an öffentlichen Straßen)

Abkürzungen: p/T = pro Tag, p/M = pro Monat, p/W = pro Woche, p/J = pro Jahr, 
p/m2 = pro Quadratmeter

Gebühren Benutzungsart/Bezugsgröße für die 
Berechnung der Gebühr

Zeitraum für die Erhe-
bung der Sonder-nut-
zungs gebühr in Euro

I. Gebührengruppe 1

Kreuzungen

1.01 Ober- und unterirdische Leitungen, 
die nicht der öffentlichen Versor-
gung dienen, einschl. erforderlicher 
Masten

5,-- bis 260,- p/J

Förderbänder u. a. einschl. Masten, Schächten u. dgl.

1.02 - unbefristet 5,-- bis 105,- p/J

1.03 - befristet 5,-- bis 55,- p/M

Längsverlegungen

1.04 Ober- und unterirdische Leitungen, 
die nicht der öffentlichen Versor-
gung dienen, einschl. erforderlicher 
Masten, je angef. 100 m

5,-- bis  55,- p/J

Schilder und Pfosten, Hinweisschilder (außer Werbeschildern) bis 0,4 m²

1.05 - unbefristet 5,-- bis 10,- p/J

1.06 - befristet 2,50 bis 5,- p/W

Schilder und Pfosten, Hinweisschilder über 0,4 m und Werbeschilder 
(unter und über 0,4 m)

1.07 - unbefristet 25,-- bis 55,- p/J

1.08 - befristet 5,-- bis 55,- p/W

1.09 Plakate, sonstige Aushänge für Veran-
staltungen, Lehrgänge u. dgl.
-befristet

A4	 0,25 p/W
A3	 0,50 p/W
A2	 1,00 p/W
A1	 1,50 p/W
A0	 2,00 p/W

Masten außerhalb einer Nutzung gem. Ziffer 1.01 und 1.09

1.10 - unbefristet 25,-- bis 55,- p/J

1.11 - befristet 5,-- bis 10,- p/W

fentlichen Straßen im Gebiet der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolf-
ramsdorf vom 02. Juni 2014 werden Gebühren nach Maßgabe des 
in der Anlage beigefügten Sondernutzungsgebührenverzeich-
nisses erhoben, das Bestandteil dieser Satzung ist.

(2)	 Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben, wenn eine 
erlaubnispflichtige Sondernutzung ohne förmliche Erlaubnis aus-
geübt wird.

(3)	 Das Recht, Gebühren nach anderen Vorschriften zu erheben, bleibt 
unberührt.

§ 2 Gebührenpflichtige
(1)	 Gebührenpflichtige sind:
	 a) der Antragsteller oder
	 b) der Erlaubnisinhaber oder
	 c) derjenige, der eine Sondernutzung ausübt.
(2)	 Sind mehrere Personen Gebührenpflichtige, so haften sie als Ge-

samtschuldner.

§ 3 Gebührenberechnung
(1)	 Soweit das Gebührenverzeichnis einen Gebührenrahmen vorsieht, 

ist die Gebühr im Einzelfall nach Art und Ausmaß der Einwirkung 
auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie nach dem wirt-
schaftlichen Interesse des Gebührenschuldners an der Sondernut-
zung zu bemessen.

(2)	 Die in dem Gebührenverzeichnis nach Tagen oder Wochen bemes-
senen Gebühren werden für jede angefangene Zeiteinheit voll be-
rechnet.

(3)	 Die Berechnung der Gebührenanteile wird für verkürzte Nutzung 
bei Monats- oder Jahresgebühren anteilig vorgenommen.

(4)	 Für Sondernutzungen, die im Gebührenverzeichnis nicht aufge-
führt sind, ist dieses Verzeichnis sinngemäß anzuwenden.

(5)	 Ergeben sich bei der Errechnung der Gebühren Centbeträge, so 
werden diese auf halbe oder volle Euro-Beträge abgerundet.

§ 4 Entstehung und Fälligkeit der Gebühren
(1)	 Die Sondernutzungsgebühr entsteht im Falle des § 3 Abs. 2 mit 

dem Beginn der Zeiteinheit, im Falle des § 3 Abs. 3 mit jedem Tag 
der Sondernutzung in Höhe des entsprechenden Anteils der Son-
dernutzungsgebühr.

(2)	 Die Sondernutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid erho-
ben. Fällig ist die Sondernutzungsgebühr bei 
a)	 auf Zeit genehmigten Sondernutzungen im Zeitpunkt der Be-

kanntgabe des Gebührenbescheides,
b)	 auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmals im Zeit-

punkt der Bekanntgabe des Gebührenbescheides und für nach-
folgenden Jahre jeweils am 31.12. des vorhergehenden Jahres,

c)	 Sondernutzungen, für die keine Erlaubnis erteilt wurde, im 
Zeitpunkt des Beginns der Sondernutzung.

(3)	 Die fälligen Gebühren werden bei Nichteinhaltung des Fällig-
keitstermins im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Bei 
Erfolglosigkeit der Beitreibungsmaßnahmen kann die Sondernut-
zungserlaubnis widerrufen werden.

§ 5  Gebührenerstattung
(1)	 Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung durch den Erlaub-

nisnehmer vorzeitig aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Er-
stattung der entrichteten Gebühren.

(2)	 Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Sondernutzungsgebühren 
werden anteilmäßig erstattet, wenn die Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen 
widerruft, die nicht von dem Gebührenschuldner zu vertreten sind.

§ 6 Billigkeitsmaßnahmen
Für Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) gelten 
die §§ 222, 227 Abs. 1, 234 Abs. 1 und 2, 238 und 261 der Abgaben-
ordnung entsprechend (§ 15 Abs. 1 Nr. 5a, b und Nr. 6b ThürKAG).

§ 7 Erstattung sonstiger Kosten
Neben der Sondernutzungsgebühr hat der Erlaubnisnehmer alle Ko-
sten zu tragen, die der Gemeinde durch die Sondernutzung zusätzlich 
entstehen.
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Gebühren Benutzungsart/Bezugsgröße für die 
Berechnung der Gebühr

Zeitraum für die Erhe-
bung der Sonder-nut-
zungs gebühr in Euro

Gerüste

1.12 bis zu 10 m Frontlänge und bis zu 
2 Monaten

einmalig 25,--

1.13 für jeden weiteren Monat 15,--

1.14 über 10 m Frontlänge und bis zu 
2 Monaten

einmalig 55,-

1.15 für jeden weiteren Monat 20,-

Bauzäune und Zäune zur Sicherung von Gefahrenstellen (maßgebender 
Basiswert sind 30 m²)

1.16 - im gesamten Gemeindegebiet p/m² 
umzäunte Fläche bis zu 30 m²

20,- p/M

1.17 - über 30 m² bis zu 50 m² 45,--p/M

1.18 - über 50 m² bis zu 100 m² 85,--p/M

1.19 - für jede weiteren angefallenen 
100 m²

55,--p/M

1.20 bei gleichzeitiger Benutzung der 
Bauzäune zu Werbezwecken

doppelte Gebühr 
der Ziff. 1.16 -1.19

Vorübergehende, befristete Aufstellung von Werkzeug- oder Bauhüt-
ten, Wohnwagen, Toilettenhütten oder –wagen

1.21 - bis zu 2 Monaten einmalig 5,-- bis 25,--

1.22 für jeden weiteren angefangenen 
Monat

5,-- bis 15,-- p/M

Vorübergehende, befristete Aufstellung von Maschinen, Containern, 
Fahrzeugen, einschließlich Hilfseinrichtungen, soweit nicht unter den 
Gemeingebrauch fallend, p/m² benutzter Fläche

1.23 bis zu 30 m² 10,-- p/W

1.24 Über 30 m² bis zu 50 m² 25,-- p/W

1.25 Über 50 m² bis zu 100 m² 35,-- p/W

1.26 Für jeden weiteren angefangenen 
100 m²

55,-- p/W

1.27 Lagerung von Material Wie Ziff. 1.23 bis 1.26

Überfahren von Gehwegen p/m² in Anspruch genommene Flächen

1.28 - bis zu 10 m² 10,-- p/W

1.29 - über   10 m² bis zu   20 m² 20,-- p/W

1.30 - über   20 m² bis zu   50 m² 55,-- p/W

1.31 - über   50 m² bis zu 100 m² 105,-- p/W

1.32 - über 100 m² 255,-- p/W

Aufgrabungen aller Art (ausgenommen Aufgrabungen i. S. von § 10 Abs. 
1 Sondernutzungssatzung) pro lfd. m Baugrube (maßgebender Basiswert ist 
eine Baugrubenbreite von 1 m)

1.33 - bei einer Baugrubenbreite bis zu 
1 m

1,--p/T, 
mindestens jedoch 
2,50 p/T

1.34 - bei einer Baugrubenbreite über 1 m 1,50 p/T,
mindestens jedoch
5,-- p/T

II. Gebührengruppe 2

Bauliche Anlagen

2.01 Wartehallen mit Verkaufsbetrieb, 
Kioske

55,- bis 2550,- p/M

2.02 Schaufenster, Schaukästen und 
Ausstellungspavillons, soweit sie im 
Baugenehmigungsverfahren errichtet 
wurden, p/m² überragte Fläche

5,-- bis 25,-- p/M

Werbeanlagen und Warenautomaten (einschl. Personenwaagen) mit oder 
ohne festen Verbund mit dem Boden, wenn sie mehr als 5 % der Gehweg-
breite einnehmen und/oder mehr als 30 cm in den Gehweg hineinragen p/
m² genutzte Fläche

2.03 - auf Dauer 25,-- bis 255,-- p/J

2.04 - vorübergehend 2,50 p/W 
mindestens jedoch
5,-- p/W

Sonstige Werbeträger auf gemeindeeigenen Grundstücken 

2.05 auf Dauer 25,-- p/J/m²

Gebühren Benutzungsart/Bezugsgröße für die 
Berechnung der Gebühr

Zeitraum für die Erhe-
bung der Sonder-nut-
zungs gebühr in Euro

2.06 vorübergehend 3,-- p/W mind. jedoch 
5,50 p/W

2.07 Verladestellen, Großwagen p/m2 
genutzter Fläche

5,-- bis 55,-- p/J

Bauaufsichtlich genehmigte Vorhaben, bei denen wegen ihres Hineinra-
gens in den öffentlichen Verkehrsraum eine Sondernutzungserlaubnis nicht 
als erteilt gelten kann:

2.08 - Gesimse und Fensterbänke inner-
halb einer Höhe von 3,0 m über der 
Geländeoberfläche mit einer Ausla-
dung von über 0,10 m;

Zu Ziff. 2.08 bis 2.11:
Die Gebühr beträgt 6 
% des Verkehrswer-
tes des begünstigten 
Grundstücks, bezogen 
auf den Quadratmeter. 
Bei unbefristeter Son-
dernutzungserlaubnis 
Kapitalisierungsmög-
lichkeit; bei 99 Jahren 
Laufzeit und 4 %iger 
Verzinsung, 
Mindestgebühr 25,-
- p/J

2.09 - Bauteile, soweit sie nicht unter die 
Gebührenziffern 2.02 bis 2.06 fallen, 
innerhalb einer Höhe von 3,0 m über 
der Geländeoberfläche, soweit die 
Gehwegbreite um mehr als 5 % bzw. 
mehr als 0,20 m, bei Gebäudesockeln 
um mehr als 0,10 m überragt wird;

2.10 - Kellerlichtschächte und Betriebs-
schächte, soweit sie mehr als 0,50 
m in den öffentlichen Gehweg hin-
einragen

2.11 - Arkaden und Unterbauungen

Anm. zu Gebührenziffern 2.08 bis 
2.11:
Bezugsgröße ist die Fläche, die über 
die jeweils angegebenen Maße hinaus 
überragt oder unterbaut wird. 

III. Gebührengruppe 3

Gewerbliche Veranstaltungen

3.01 Ausstellungswagen 55, -- bis 105,-- p/W

3.02 Verkaufsstände p/m2 genutzter 
Fläche

5,-- p/W 
mind. 10,-- p/W

Aufstellung von Tischen und Stühlen zur Bewirtung im Freien (nur in 
Verbindung mit einer bestehenden konzessionierten Gastwirtschaft oder 
Schankwirtschaft) p/m² genutzter Fläche

3.03 - in den Monaten Mai bis September 1,50 p/M

3.04 - in der übrigen Jahreszeit 1,00 p/M

3.05 Ausstellungsstände und -gegenstän-
de vor Geschäften p/m2 genutzter 
Fläche

1,50 p/W 
mind. 2,50 p/W

3.06 Sonstige gewerbliche Veranstal-
tungen (unbeschadet Gebührenziff. 
3.07 - 3.08)

5,--p/W/m2 mind. 
25,--p/W

Übermäßige Straßenbenutzung i. S. der StVO

3.07 Motorsportliche Veranstaltun-
gen gem. § 29 Abs. 2 StVO oder 
Versuchsfahrten, wenn Verkehrsbe-
schränkungen erforderlich werden, je 
Veranstaltung

105,-- bis 255,-- p/T

3.08 Betrieb von Lautsprechern, die sich 
auf den Straßenraum auswirken sol-
len, für wirtschaftliche Zwecke 
Sonstige vorübergehende, nichtkom-
merzielle Sondernutzung

25,-- p/T

3.09 Aufstellung von Plakatträgern 
(außer Vereine) mit Ausnahme derje-
nigen Plakatständer, die für kirchliche 
gemeinnützige und kulturelle Veran-
staltungen sowie durch Parteien zur 
Wahlkampfwerbung oder für Veran-
staltungen zur politischen Meinungs-
bildung aufgestellt werden;

je Plakatständer 
2,-- bis 5,-- p/W

3.10 Informationsstände 
je Stand – Für kulturelle oder ge-
meinnützige Veranstaltungen, die im 
überwiegenden Interesse der Gemein-
de/Stadt liegen, kann die Gebühr um 
50 % ermäßigt werden.

2,50 p/T

3.11 Fahnenmasten, Transparente u. a. 5,-- bis 15,- p/W

3.12 Schaukästen, soweit sie über die Bau-
fluchtlinie hinausragen

25,-- bis 130,- p/J
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Gebühren Benutzungsart/Bezugsgröße für die 
Berechnung der Gebühr

Zeitraum für die Erhe-
bung der Sonder-nut-
zungs gebühr in Euro

3.13 freistehende Schaustelleinrichtungen 
(Vitrinen usw.)

2,50 p/W/m2, mind. 
10,-- p/W

Ausweisdokumente – Gültigkeit
Alle Bürger werden gebeten, Ihre Ausweisdokumente auf ihre Gültig-
keit zu prüfen und ggf. ein neues Dokument zu beantragen. Der Nicht-
besitz eines gültigen Ausweisdokumentes ist bußgeldrelevant (Perso-
nalausweisgesetz § 32). Zur Beantragung sind ein biometrisches Bild, 
die Geburts- und ggf. die Eheurkunde vorzulegen. Die Ausweisdoku-
mente sind bei Antragstellung zu bezahlen. Jeder Bürger, der das 16. 
Lebensjahr vollendet hat, muss im Besitz eines Personalausweises sein 
(Personalausweisgesetz § 1). Es besteht die Möglichkeit, Bürger, wel-
che z. B. nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen können, auf 
Antrag von der Ausweispflicht zu befreien (Personalausweisgesetz § 1).
Bürgerbüro der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Gemeindesteuern werden am 
01. Juli 2014 fällig
Die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf weist alle Steuerpflich-
tigen, die kein Bankeinzugsverfahren haben, darauf hin, dass zum 01. 
Juli 2014 für 1x Zahler folgende Steuern fällig werden: Grundsteuer 
A + B. Wir möchten Sie auf das Abrufverfahren aufmerksam machen 
und Ihnen empfehlen, uns zu beauftragen, in Zukunft die von Ihnen zu 
entrichtenden Beträge unmittelbar von Ihrem Bank- oder Postscheck-
konto abzurufen. Das bringt für Sie manche Vorteile: Sie brauchen 
keine Überweisungen auszuschreiben, sparen den Weg zum Geldinsti-
tut und damit Zeit. Sie zahlen keine Dauerauftragsgebühr und sparen da-
durch Geld. Sie zahlen die Abgaben immer in der richtigen Höhe und 
zum richtigen Zeitpunkt. Dadurch können Sie nicht mit Mahngebühren 
belastet werden. Sie erleichtern auch uns die Arbeit und helfen, den Ver-
waltungsaufwand so gering wie möglich zu halten. Sie gehen kein Risiko 
ein, denn Sie können den Abbuchungsauftrag jederzeit widerrufen und 
haben die Möglichkeit, im Einzelfall rechtzeitig dem Abruf zu widerspre-
chen. Nehmen Sie deshalb an diesem modernen Zahlungsverfahren teil. 
Vordrucke gibt es im Bürgerbüro Mohlsdorf und Teichwolframsdorf.

Vermietung/Verpachtung von Gärten und 
Pkw-Stellplätzen 
Gärten:     
–	 Gartenanlage „Am Hummelsberge“ – Gemarkung Reudnitz
–	 Cunsdorfer Straße – Gemarkung Kahmer 
–	 „Am alten Badeteich“ (Richtung Freibad) – 
	 Gemarkung  Teichwolframsdorf 
–	 Ronneburger Straße – Gemarkung Teichwolframsdorf
–	 Am Mühlberg – Gemarkung Waltersdorf
Pkw-Stellplätze:
–	 Straße des Friedens – Gemarkung Reudnitz
	 Ecke Str. d. Friedens/Albert-Steinbach-Straße – 
	 Gemarkung Reudnitz
Garage:
–	 Greizer Straße – Gemarkung Herrmannsgrün
Vermietung Liegenschaft Gottesgrüner Straße 1 in 07987 Mohls-
dorf-Teichwolframsdorf 
–	 3-4-Raum-Wohnung ca. 100 qm im Obergeschoss mit ausgebautem 

Dachgeschoss, Fahrzeugabstellplatz, Trockenplatz, Gartennutzung 
möglich 

Interessenten melden sich bitte in der Gemeinde Mohlsdorf-Teich-
wolframsdorf, Straße der Einheit 6, 07987 Mohlsdorf-Teichwolframs-
dorf, Zimmer 8 – oder telefonisch (0 36 61) 45 30 16

Bekanntmachung
zur Feststellung des Wahlergebnisses für die Kommunalwahl am 
25. Mai 2014

Der Wahlausschuss der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf hat 
in seiner Sitzung am 28. Mai 2014 folgende Wahlergebnisse für die 

Wahl der Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Mohlsdorf-Teich-
wolframsdorf und der Wahl der Ortschaftsbürgermeister der Ort-
schaften Mohlsdorf und Teichwolframsdorf sowie der Wahl der Ort-
schaftsratsmitglieder der Ortschaften Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
festgestellt, die hiermit bekannt gegeben werden.

A Wahlberechtigte insgesamt 4.284

B Zahl der Wähler 2.651

C Ungültige Stimmabgaben 111

D Gültige Stimmabgaben 2.540

E Zahl der gültigen Stimmen insgesamt 7.551

Listen-
Nr.

Kennwort des 
Wahlvorschlages

Vor- und Nachnamen der Bewerber 
in der Reihenfolge der auf sie 
entfallenen Stimmen

Stimmen

1 CDU Täubert, Michael 623

Halbauer, Gerd 601

Dr. Möhring, Uwe 396

Gruschwitz, Anett 216

Bauch, Friedhard 205

Grimm, Franziska 165

Lehninger, Ralf 148

Rohleder, Klaus 143

Volger, Daniela 134

Bär, Horst 120

Grimm, Mario 100

Förster, Christopher 55

Lochmann, Tim 50

Pagel, Ralf 49

Sturm, Patrick 49

Richter, Gerd 47

Lohmann, Wolfgang 32

Kowsky, Pierre 27

Föllner, Manuela 24

Weber, Klaus 6

Wahlvorschlag insgesamt: 3190

2 DIE LINKE Müller, Karin 295

Knüpp, Frank 160

Maak, Karlheinz 122

Bobek, Tim 62

Wahlvorschlag insgesamt: 639

3 SPD Scheffel, Bodo 252

Dr. Gündel, Wolfgang 177

Grüner, Gerd 90

Mallon-Laßlop, Andrea 55

Riedel, Helmut 43

Hingst, Frank 40

Schädlich, Christine 20

Golle, Kathi 19

Helm, Mario 12

Wahlvorschlag insgesamt: 708

4 Freie Wähler 
Mohlsdorf

Hercht, Jürgen 178

Blase, Bernhard 173

Feustel, Klaus 72

Werner, Wolfgang 38

Peter, Bernd 24

Landberg, Stefan 22

Wahlvorschlag insgesamt: 507
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Listen-
Nr.

Kennwort des 
Wahlvorschlages

Vor- und Nachnamen der Bewerber 
in der Reihenfolge der auf sie 
entfallenen Stimmen

Stimmen

5 WG FFw Waser, Christian 110

Knoll, Felix 70

Salzbrenner, Marco 64

Thiele, Rene 56

Knoll, Torsten 51

Eisel, Uwe 46

Schumann, Horst 13

Weide, Enrico 12

Wahlvorschlag insgesamt: 422

6 BI Teichwolf-
ramsdorf

Reinhardt, Jürgen 289

Rohde, Peter 175

Schmidt, Annett 68

Michael, Jürgen 38

Langnickel, Eva-Maria 30

Hallbauer, Heike 12

Wahlvorschlag insgesamt: 612

7 IWA Pampel, Petra 729

Hohmuth, Matthias 223

Kanis, Silvio 83

Baldauf, Lutz 74

Sommer, Uwe 69

Hierold, Jörg 53

Reinhold, Ralf 37

Peuckert, Lutz 31

Kuhlmann, Jan-Nils 30

Popp, Nicole 25

Zscherper, Ivonne 23

Schierz, Sybille 19

Stier, Ulrich 18

Kolibal, Lutz 17

Binder, Horst 16

Ebersbach, Udo 15

Künzel, Ulrich 11

Hoy, Stefan 0

Wahlvorschlag insgesamt: 1473

Von den insgesamt 7.551 abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf

Wahlvorschlag Stimmen

CDU 3.190

DIE LINKE 639

SPD 708

Freie Wähler Mohlsdorf 507

WG FFw 422

BI Teichwolframsdorf 612

IWA 1.473

Die insgesamt 20 Sitze werden somit wie folgt verteilt:

Wahlvorschlag Stimmen

CDU 8

DIE LINKE 2

SPD 2

Freie Wähler Mohlsdorf 1

WG FFw 1

BI Teichwolframsdorf 2

IWA 4

Folgende Bewerber in den jeweiligen Wahlvorschlägen sind nach § 22 
Abs. 5 ThürKWG gewählt worden:

Lfd. Nr. Vorname, Nachname Kennwort des Wahlvorschlages

1 Täubert, Michael CDU

2 Halbauer, Gerd CDU

3 Dr. Möhring, Uwe CDU

4 Gruschwitz, Anett CDU

5 Bauch, Friedhard CDU

6 Grimm, Franziska CDU

7 Lehninger, Ralf CDU

8 Rohleder, Klaus CDU

9 Müller, Karin DIE LINKE

10 Knüpp, Frank DIE LINKE

11 Scheffel, Bodo SPD

12 Dr. Gündel, Wolfgang SPD

13 Hercht, Jürgen Freie Wähler Mohlsdorf

14 Waser, Christian WG FFw

15 Reinhardt, Jürgen BI Teichwolframsdorf

16 Rohde, Peter BI Teichwolframsdorf

17 Pampel, Petra IWA

18 Hohmuth, Matthias IWA

19 Kanis, Silvio IWA

20 Baldauf, Lutz IWA

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekannt-
machung der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des 
Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Greiz, Kommunalaufsicht, 
Dr.-Rathenau-Platz 11 in 07973 Greiz, wegen Verletzung der Bestim-
mungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb 
der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungs-
verfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

2. Wahl des ehrenamtlichen  Ortschaftsbürgermeisters der Ort-
schaft Mohlsdorf

A Wahlberechtigte insgesamt 2.263

B Zahl der Wähler 1.390

C Ungültige Stimmabgaben 289

D Gültige Stimmabgaben 1.103

Lfd. 
Nr.

Ggf. Kennwort des Wahlvorschlags, Vor- und Nachnamen 
der Personen und/oder des Bewerbers in der Reihenfolge 
ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person

Stimmen

1 Täubert, Michael (CDU)  916

2 Dr. Möhring, Uwe 38

3 Blase, Bernhard 30

4 Pampel, Petra 20

5 Gruschwitz, Anett 8

6 Knüpp, Frank 7

7 Dr. Gündel, Wolfgang 5

8 Greschok, Holger 5

9 Hingst, Frank 4

10 Rohleder, Klaus 4

11 Volger, Daniela 4

12 Maak, Karlheinz 4

13 Hercht, Jürgen 3

14 Kuhlmann, Jan-Nils 3

15 Baldauf, Lutz 3

16 Schaller, Gerd 3

17 Hohmuth, Matthias 2
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Lfd. 
Nr.

Ggf. Kennwort des Wahlvorschlags, Vor- und Nachnamen 
der Personen und/oder des Bewerbers in der Reihenfolge 
ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren Angaben zur Person

Stimmen

18 Langheinrich, Sven 2

19 Werner, Wolfgang 2

20 Richter, Gerd 2

21 Schneider, Oliver 2

22 Sumpf, Bernd 2

23 Seidel, Christiane 2

24 Landberg, Stefan 2

25 Leske Steffi 2

26 Bobek, Tim 2

27 Volger, Klaus-Dieter 2

28 Wühr, Gottfried 1

29 Schütz, Mario 1

30 Meyer, Roland 1

31 Adler, Rene 1

32 Beier, Andreas 1

33 Seifert, Bernhard 1

34 Heinze, Marcel 1

35 Schmidt, Jürgen 1

36 Hartisch, Carsten 1

37 Helm, Steffen 1

38 Frenzel, Thomas 1

39 Künzel, Ulrich 1

40 Winkler, Claudia 1

41 Michaelis, Uwe 1

42 Amling, Rene 1

43 Rose, Bernd 1

44 Schierz, Frank 1

45 Kowsky, Pierre 1

46 Reinhold, Ralf 1

47 Feustel, Andreas 1

48 Brock, Andreas 1

49 Steinbach, Michael 1

Zusammen 1.103

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf 
folgenden Bewerber:

Kennwort Vor- und Nachname Stimmen

CDU Bewerber Michael Täubert 916

Er ist zum Ortschaftsbürgermeister der Ortschaft Mohlsdorf gewählt.
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekannt-
machung der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des 
Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Greiz, Kommunalaufsicht, 
Dr.-Rathenau-Platz 11 in 07973 Greiz, wegen Verletzung der Bestim-
mungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb 
der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungs-
verfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

3. Wahl des ehrenamtlichen Ortschaftsbürgermeisters der Ort-
schaft Teichwolframsdorf

A Wahlberechtigte insgesamt 2.020

B Zahl der Wähler 1.226 

C Ungültige Stimmabgaben 32

D Gültige Stimmabgaben 1.194

Lfd. 
Nr.

Kennwort des Wahlvorschlags der Partei/Wählergruppe/
des Einzelbewerbers

Stimmen

1 CDU – Halbauer, Gerd 606
2 Bürgerinitiative Teichwolframsdorf – Reinhardt, Jürgen 588

Zusammen 1.194

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf 
folgenden Bewerber:

Kennwort Vor- und Nachname Stimmen

CDU Bewerber Gerd Halbauer 606

Er ist zum Ortschaftsbürgermeister der Ortschaft Teichwolframsdorf 
gewählt.

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekannt-
machung der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des 
Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Greiz, Kommunalaufsicht, 
Dr.-Rathenau-Platz 11 in 07973 Greiz, wegen Verletzung der Bestim-
mungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb 
der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungs-
verfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

4. Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Mohlsdorf

A Wahlberechtigte insgesamt 2.263

B Zahl der Wähler 1.396

C Ungültige Stimmabgaben 67

D Gültige Stimmabgaben 1.329

Listen-
Nr.

Kennwort des 
Wahlvorschlages

Vor- und Nachnamen der Bewerber 
in der Reihenfolge der auf sie 
entfallenen Stimmen

Stimmen

1 CDU Täubert, Michael 1.041

Dr. Möhring, Uwe 761

Gruschwitz, Anett 377

Rohleder, Klaus 360

Volger, Daniela 308

Richter, Gerd 187

Sturm, Patrick 144

Kowsky, Pierre 85

Föllner, Manuela 53

Wahlvorschlag insgesamt: 3.316

2 DIE LINKE Knüpp, Frank 421

Maak, Karlheinz 162

Wahlvorschlag insgesamt: 583

Von dn Von den insgesamt 3.899 abgegebenen gültigen Stimmen ent-
fallen auf

Wahlvorschlag Stimmen

CDU 3.316

DIE LINKE 583

Die insgesamt 10 Sitze werden somit wie folgt verteilt:

Wahlvorschlag Sitze

CDU 9

DIE LINKE 1

Folgende Bewerber in den jeweiligen Wahlvorschlägen sind nach § 22 
Abs. 5 ThürKWG gewählt worden:

Lfd. Nr. Vorname, Nachname Kennwort des Wahlvorschlages

1 Täubert, Michael CDU

2 Dr. Möhring, Uwe CDU
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Lfd. Nr. Vorname, Nachname Kennwort des Wahlvorschlages

3 Gruschwitz, Anett CDU

4 Rohleder, Klaus CDU

5 Volger, Daniela CDU

6 Richter, Gerd CDU

7 Sturm, Patrick CDU

8 Kowsky, Pierre CDU

9 Föllner, Manuela CDU

10 Knüpp, Frank DIE LINKE

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekannt-
machung der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des 
Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Greiz, Kommunalaufsicht, 
Dr.-Rathenau-Platz 11 in 07973 Greiz, wegen Verletzung der Bestim-
mungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb 
der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungs-
verfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

5. Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Teichwolframsdorf

A Wahlberechtigte insgesamt 2.020

B Zahl der Wähler 1.225

C Ungültige Stimmabgaben 36

D Gültige Stimmabgaben 1.189

Listen-
Nr.

Kennwort des 
Wahlvorschlages

Vor- und Nachnamen der Bewerber 
in der Reihenfolge der auf sie 
entfallenen Stimmen

Stimmen

1 CDU Halbauer, Gerd 592

Grimm, Franziska 264

Bauch, Friedhard 233

Lehninger, Ralf 179

Bär, Horst 160

Grimm, Mario 106

Förster, Christopher 90

Lohmann, Wolfgang 60

Pagel, Ralf 58

Weber, Klaus 16

Wahlvorschlag insgesamt: 1758

2 DIE LINKE Müller, Karin 339

Wahlvorschlag insgesamt: 339

3 WG FFw Waser, Christian 592

Knoll, Torsten 264

Knoll, Felix 233

Thiele, Rene 179

Salzbrenner, Marco 160

Eisel, Uwe 106

Weide, Enrico 90

Schumann, Horst 60

Wahlvorschlag insgesamt: 610

4 BI Teichwolf-
ramsdorf

Reinhardt, Jürgen 387

Rohde, Peter 205

Schmidt, Annett 84

Michael, Jürgen 52

Langnickel, Eva-Maria 42

Hallbauer, Heike 34

Wahlvorschlag insgesamt: 804

Von den insgesamt 3.511 abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf

Wahlvorschlag Stimmen

CDU 1.758

Wahlvorschlag Stimmen

DIE LINKE 339

DIE LINKE 610

DIE LINKE 804

Die insgesamt 10 Sitze werden somit wie folgt verteilt:

Wahlvorschlag Sitze

CDU 6

DIE LINKE 1

WG FFw 1

BI Teichwolframsdorf 2

Folgende Bewerber in den jeweiligen Wahlvorschlägen sind nach § 22 
Abs. 5 ThürKWG gewählt worden:

Lfd. Nr. Vorname, Nachname Kennwort des Wahlvorschlages

1 Halbauer, Gerd CDU

2 Grimm, Franziska CDU

3 Bauch, Friedhard CDU

4 Lehninger, Ralf CDU

5 Bär, Horst CDU

6 Grimm, Mario CDU

7 Müller, Karin DIE LINKE

8 Waser, Christian WG FFw

9 Reinhardt, Jürgen BI Teichwolframsdorf

10 Rohde, Peter BI Teichwolframsdorf

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekannt-
machung der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des 
Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Greiz, Kommunalaufsicht, 
Dr.-Rathenau-Platz 11 in 07973 Greiz, wegen Verletzung der Bestim-
mungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. Die Anfechtung muss innerhalb 
der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungs-
verfahren nicht mehr berücksichtigt werden. 

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 02.06.2014
Katrin Kaiser – Gemeindewahlleiterin

Wahlen 2014 – Gemeinde 76093 Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf
Gemeinderatswahl 25.05.2014 – Endgültiges Ergebnis

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Erfassungsstand:	 12 von 12 Stimmbezirk/en
Wahlberechtigte:	 4.284 (ohne Wahlschein: 3.831,
	 mit Wahlschein: 453)
Wähler:	 2.651
Wahlbeteiligung:	 61,9 %
Ungültige Stimmabgaben:	 111
Gültige Stimmabgaben:	 2.540
Gültige Stimmen:	 7.551

Nr.  Wahlvorschlag

2014

Stim-
men

Sitze %  Stimmenverteilung

1     CDU 3.190   8   42,2  

2     DIE LINKE 639   2   8,5  

3     SPD 708   2   9,4  

4     Freie Wähler 
Mohlsdorf

507   1   6,7  
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5     WG FFw 422   1   5,6  

6     BI Teichwolf-
ramsdorf

612   2   8,1  

7     IWA 1.473   4   19,5  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0001, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 01 –
	 GV Mohlsdorf
Wahlberechtigte:	 558 (ohne Wahlschein: 455, 
	 mit Wahlschein: 103)
Wähler:	 268
Wahlbeteiligung:	 48,0 %
Ungültige Stimmabgaben:	 12
Gültige Stimmabgaben:	 256
Gültige Stimmen:	 749

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 297 39,7

2     DIE LINKE 76 10,1

3     SPD 52 6,9

4     Freie Wähler Mohlsdorf 67 8,9

5     WG FFw 2 0,3

6     BI Teichwolframsdorf 1 0,1

7     IWA 254 33,9

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0002, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 02 –
	 JC Mohlsdorf
Wahlberechtigte:	 550 (ohne Wahlschein: 471, 
	 mit Wahlschein: 79)
Wähler:	 256
Wahlbeteiligung:	 46,5 %
Ungültige Stimmabgaben:	 11
Gültige Stimmabgaben:	 245
Gültige Stimmen:	 730

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 229   31,4  

2     DIE LINKE 64   8,8  

3     SPD 59   8,1  

4     Freie Wähler Mohlsdorf 123   16,8  

5     WG FFw 3   0,4  

6     BI Teichwolframsdorf 6   0,8  

7     IWA 246   33,7  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0003, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 03 –
	 Turnhalle Reudnitz
Wahlberechtigte:	 352 (ohne Wahlschein: 314, 
	 mit Wahlschein: 38)
Wähler:	 189
Wahlbeteiligung	 53,7 %
Ungültige Stimmabgaben:	 6
Gültige Stimmabgaben:	 183
Gültige Stimmen:	 546

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 231   42,3  

2     DIE LINKE 57   10,4  

3     SPD 27   4,9  

4     Freie Wähler Mohlsdorf 67   12,3  

5     WG FFw –   –  

6     BI Teichwolframsdorf 1   0,2  

7     IWA 163   29,9  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0004, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 04 –
	 Gottesgrün
Wahlberechtigte:	 190 (ohne Wahlschein: 183, 
	 mit Wahlschein: 7)
Wähler:	 113
Wahlbeteiligung:	 59,5 %
Ungültige Stimmabgaben:	 2
Gültige Stimmabgaben:	 111
Gültige Stimmen:	 326

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 180   55,2  

2     DIE LINKE 14   4,3  

3     SPD 44   13,5  

4     Freie Wähler Mohlsdorf 18   5,5  

5     WG FFw –   –  

6     BI Teichwolframsdorf –   –  

7     IWA 70   21,5  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0005, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 05 –
	 Kahmer
Wahlberechtigte:	 193 (ohne Wahlschein: 179, 
	 mit Wahlschein: 14)
Wähler:	 93	
Wahlbeteiligung:	 48,2 %	
Ungültige Stimmabgaben:	 –	
Gültige Stimmabgaben:	 93	
Gültige Stimmen:	 277	

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 127   45,8  

2     DIE LINKE 10   3,6  

3     SPD 19   6,9  

4     Freie Wähler Mohlsdorf 20   7,2  

5     WG FFw 1   0,4  

6     BI Teichwolframsdorf –   –

7     IWA 100   36,1  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0006, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 06 –
	 Reudnitz
Wahlberechtigte:	 421 (ohne Wahlschein: 363, 
	 mit Wahlschein: 58)
Wähler:	 206
Wahlbeteiligung:	 48,9 %
Ungültige Stimmabgaben:	 7
Gültige Stimmabgaben:	 199
Gültige Stimmen:	 597

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 243   40,7  

2     DIE LINKE 46   7,7  

3     SPD 47   7,9  
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4     Freie Wähler Mohlsdorf 78   13,1  

5     WG FFw 11   1,8  

6     BI Teichwolframsdorf 5   0,8  

7     IWA 167   28,0  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0007, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 07 –
	 Kita T`dorf
Wahlberechtigte:	 608 (ohne Wahlschein: 568, 
	 mit Wahlschein: 40)
Wähler:	 337	
Wahlbeteiligung:	 55,4 %	
Ungültige Stimmabgaben:	 7	
Gültige Stimmabgaben:	 330	
Gültige Stimmen:	 977	

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 446   45,6  

2     DIE LINKE 65   6,7  

3     SPD 57   5,8  

4     Freie Wähler Mohlsdorf 2   0,2  

5     WG FFw 72   7,4  

6     BI Teichwolframsdorf 228   23,3  

7     IWA 107   11,0  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0008, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 08 –
	 Turnhalle T`dorf
Wahlberechtigte:	 605 (ohne Wahlschein: 563,
	 mit Wahlschein: 42)
Wähler:	 326	
Wahlbeteiligung:	 53,9 %	
Ungültige Stimmabgaben:	 12	
Gültige Stimmabgaben:	 314	
Gültige Stimmen:	 933	

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 448   48,0  

2     DIE LINKE 51   5,5  

3     SPD 33   3,5  

4     Freie Wähler Mohlsdorf 1   0,1  

5     WG FFw 114   12,2  

6     BI Teichwolframsdorf 203   21,8  

7     IWA 83   8,9  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0009, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 09 –
	 Großkundorf
Wahlberechtigte:	 138 (ohne Wahlschein: 131,
	 mit Wahlschein: 7)
Wähler:	 75
Wahlbeteiligung:	 54,3 %
Ungültige Stimmabgaben:	 11	
Gültige Stimmabgaben:	 64
Gültige Stimmen:	 188

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 80   42,6  

2     DIE LINKE 14   7,4  

3     SPD 19   10,1  

4     Freie Wähler Mohlsdorf 1   0,5  

5     WG FFw 22   11,7  

6     BI Teichwolframsdorf 25   13,3  

7     IWA 27   14,4  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0010, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 10 –
	 Kleinreinsdorf
Wahlberechtigte:	 330 (ohne Wahlschein:	297
	 mit Wahlschein: 33)
Wähler:	 185
Wahlbeteiligung:	 56,1 %
Ungültige Stimmabgaben:	 8
Gültige Stimmabgaben:	 177
Gültige Stimmen:	 526

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 255   48,5  

2     DIE LINKE 67   12,7  

3     SPD 41   7,8  

4     Freie Wähler Mohlsdorf 3   0,6  

5     WG FFw 106   20,2  

6     BI Teichwolframsdorf 35   6,7  

7     IWA 19   3,6  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0011, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 11 –
	 Waltersdorf
Wahlberechtigte:	 339 (ohne Wahlschein: 307,
	 mit Wahlschein: 32)
Wähler:	 168
Wahlbeteiligung:	 49,6 %
Ungültige Stimmabgaben:	 6
Gültige Stimmabgaben:	 162
Gültige Stimmen:	 486

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 158   32,5  

2     DIE LINKE 42   8,6  

3     SPD 178   36,6  

4     Freie Wähler Mohlsdorf 1   0,2  

5     WG FFw 63   13,0  

6     BI Teichwolframsdorf 8   1,6  

7     IWA 36   7,4  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Briefwahlbezirk:	 9020, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf B1
Wähler:	 435	
Ungültige Stimmabgaben:	 29	
Gültige Stimmabgaben:	 406	
Gültige Stimmen:	 1.216	

Nr.  Wahlvorschlag

2014

Stim-
men

%  Stimmenverteilung

1     CDU 496   40,8  

2     DIE LINKE 133   10,9  

3     SPD 132   10,9  

4     Freie Wähler Mohlsdorf 126   10,4  

5     WG FFw 28   2,3  
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6     BI Teichwolframsdorf 100   8,2  

7     IWA 201   16,5  

Ortsteil-/Ortschaftsbürgermeisterwahl 
25.05.2014 – Endgültiges Ergebnis

Gemeinde	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft	 001, Mohlsdorf
Erfassungsstand	 7 von 7 Stimmbezirk/en 
Wahlberechtigte	 2.263 (ohne Wahlschein: 1.964, 
	 mit Wahlschein: 299)
Wähler	 1.390
Wahlbeteiligung	 61,4 %
Ungültige Stimmen	 289
Gültige Stimmen	 1.101

Nr.   Wahlvorschlag  Stim-
men 

%  Grafik 

Wahl ohne Bindung an zugelassene Wahlvorschläge 

1   Täubert, Michael (CDU) 916   83,2  

2   Pampel, Petra 20   1,8  

3   Dr. Möhring, Uwe 38   3,5  

4   Blase, Bernhard 30   2,7  

5   Hingst, Frank 4   0,4  

6   Rohleder, Klaus 4   0,4  

7   Gruschwitz, Anett 8   0,7  

8   Seifert, Bernhard 1   0,1  

9   Reinhold, Ralf 1   0,1  

10   Künzel, Ulrich 1   0,1  

11   Hohmuth, Mathias 2   0,2  

12   Schierz, Frank 1   0,1  

13   Sumpf, Bernd 2   0,2  

14   Meyer, Roland 1   0,1  

15   Greschok, Holger 5   0,5  

16   Richter, Gerd 2   0,2  

17   Knüpp, Frank 7   0,6  

18   Baldauf, Lutz 3   0,3  

19   Helm, Steffen 1   0,1  

20   Steinbach, Michael 1   0,1  

21   Landberg, Stefan 2   0,2  

22   Hartisch, Carsten 1   0,1  

23   Maak, Karlheinz 4   0,4  

24   Scheffel, Bodo -   -  

25   Werner, Wolfgang 2   0,2  

26   Volger, Klaus-Dieter 2   0,2  

27   Amling, Rene 1   0,1  

28   Langheinrich, Sven 2   0,2  

29   Volger, Daniela 4   0,4  

30   Michaelis, Uwe 1   0,1  

31   Schmidt, Jürgen 1   0,1  

32   Brock, Andreas 1   0,1  

33   Dr. Gündel, Wolfgang 5   0,5  

34   Heinze, Marcel 1   0,1  

35   Bobek, Tim 2   0,2  

36   Winkler, Claudia 1   0,1  

37   Hercht, Jürgen 3   0,3  

38   Feustel, Andreas 1   0,1  

39   Kuhlmann, Jan-Nils 3   0,3  

40   Beier, Andreas 1   0,1  

Nr.   Wahlvorschlag  Stim-
men 

%  Grafik 

41   Kowsky, Pierre 1   0,1  

42   Seidel, Christiane 2   0,2  

43   Adler, Rene 1   0,1  

44   Schaller, Gerd 3   0,3  

45   Schneider, Oliver 2   0,2  

46   Schütz, Mario 1   0,1  

47   Leske, Steffi 2   0,2  

48   Frenzel, Thomas 1   0,1  

49   Wühr, Gottfried 1   0,1  

50   Rose, Bernd 1   0,1  

51   Lippold, Jürgen -   -  

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf 
folgenden Bewerber: Täubert, Michael (CDU)

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Stimmbezirk:	 0001, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 01 –
	 GV Mohlsdorf
Wahlberechtigte:	 558 (ohne Wahlschein: 455,
	 mit Wahlschein: 103)
Wähler:	 268
Wahlbeteiligung:	 48,0 %
Ungültige Stimmabgaben:	 52
Gültige Stimmabgaben:	 216
Gültige Stimmen:	 526

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1   Täubert, Michael (CDU) 178   82,4  

2   Pampel, Petra 6   2,8  

3   Dr. Möhring, Uwe 6   2,8  

4   Blase, Bernhard 12   5,6  

5   Gruschwitz, Anett 1   0,5  

6   Knüpp, Frank 3   1,4  

7   Baldauf, Lutz 1   0,5  

8   Helm, Steffen 1   0,5  

9   Steinbach, Michael 1   0,5  

10   Landberg, Stefan 1   0,5  

11   Hartisch, Carsten 1   0,5  

12   Maak, Karlheinz 2   0,9  

13   Werner, Wolfgang 1   0,5  

14   Volger, Klaus-Dieter 1   0,5  

15   Amling, Rene 1   0,5  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Stimmbezirk:	 0002, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 02 –
	 JC Mohlsdorf
Wahlberechtigte:	 550 (ohne Wahlschein: 471,
	 mit Wahlschein: 79)
Wähler:	 256
Wahlbeteiligung:	 46,5 %
Ungültige Stimmabgaben:	 54
Gültige Stimmabgaben:	 202
Gültige Stimmen:	 526

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1    Täubert, Michael (CDU) 164   81,2  
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Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

2    Pampel, Petra 4   2,0  

3    Dr. Möhring, Uwe 5   2,5  

4    Blase, Bernhard 4   2,0  

5    Gruschwitz, Anett 2   1,0  

6    Hohmuth, Mathias 1   0,5  

7    Greschok, Holger 2   1,0  

8    Baldauf, Lutz 2   1,0  

9    Landberg, Stefan 1   0,5  

10    Volger, Daniela 1   0,5  

11    Dr. Gündel, Wolfgang 3   1,5  

12    Heinze, Marcel 1   0,5  

13    Bobek, Tim 2   1,0  

14    Winkler, Claudia 1   0,5  

15    Hercht, Jürgen 2   1,0  

16    Feustel, Andreas 1   0,5  

17    Kuhlmann, Jan-Nils 1   0,5  

18    Beier, Andreas 1   0,5  

19    Kowsky, Pierre 1   0,5  

20    Seidel, Christiane 2   1,0  

21    Adler, Rene 1   0,5  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Stimmbezirk:	 0003, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 03 –
	 Turnhalle Reudnitz
Wahlberechtigte:	 351 (ohne Wahlschein: 313, 
	 mit Wahlschein: 38)
Wähler:	 188
Wahlbeteiligung:	 53,6 %
Ungültige Stimmabgaben:	 47
Gültige Stimmabgaben:	 141
Gültige Stimmen:	 526

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1    Täubert, Michael (CDU) 115   81,6  

2    Pampel, Petra 5   3,5  

3    Dr. Möhring, Uwe 3   2,1  

4    Blase, Bernhard 4   2,8  

5    Rohleder, Klaus 2   1,4  

6    Greschok, Holger 2   1,4  

7    Knüpp, Frank 1   0,7  

8    Maak, Karlheinz 2   1,4  

9    Volger, Klaus-Dieter 1   0,7  

10    Langheinrich, Sven 2   1,4  

11    Volger, Daniela 1   0,7  

12    Michaelis, Uwe 1   0,7  

13    Schmidt, Jürgen 1   0,7  

14    Brock, Andreas 1   0,7  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Stimmbezirk:	 0004, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 04 –
	 Turnhalle Gottesgrün
Wahlberechtigte:	 190 (ohne Wahlschein: 183, 
	 mit Wahlschein: 7)
Wähler:	 113
Wahlbeteiligung:	 59,5 %	

Ungültige Stimmabgaben: 18	
Gültige Stimmabgaben:	 95	
Gültige Stimmen:	 526	

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1    Täubert, Michael (CDU) 85   89,5  

2    Dr. Möhring, Uwe 3   3,2  

3    Hingst, Frank 3   3,2  

4    Rohleder, Klaus 1   1,1  

5    Gruschwitz, Anett 1   1,1  

6    Seifert, Bernhard 1   1,1  

7    Reinhold, Ralf 1   1,1  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Stimmbezirk:	 0005, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 05 –
	 Kahmer
Wahlberechtigte:	 193 (ohne Wahlschein: 179, 
	 mit Wahlschein: 14)
Wähler:	 93
Wahlbeteiligung:	 48,2 %
Ungültige Stimmabgaben:	 22
Gültige Stimmabgaben:	 71
Gültige Stimmen:	 526

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1    Täubert, Michael (CDU) 65   91,5  

2    Pampel, Petra 3   4,2  

3    Dr. Möhring, Uwe 2   2,8  

4    Blase, Bernhard 1   1,4  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Stimmbezirk:	 0006, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 06 - 
	 Reudnitz
Wahlberechtigte:	 421 (ohne Wahlschein: 363, 
	 mit Wahlschein: 58)
Wähler:	 206
Wahlbeteiligung:	 48,9 %
Ungültige Stimmen:	 41
Gültige Stimmen:	 165

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1    Täubert, Michael (CDU) 146   88,5  

2    Pampel, Petra 1   0,6  

3    Dr. Möhring, Uwe 4   2,4  

4    Blase, Bernhard 4   2,4  

5    Hingst, Frank 1   0,6  

6    Rohleder, Klaus 1   0,6  

7    Künzel, Ulrich 1   0,6  

8    Hohmuth, Mathias 1   0,6  

9    Schierz, Frank 1   0,6  

10    Sumpf, Bernd 1   0,6  

11    Meyer, Roland 1   0,6  

12    Greschok, Holger 1   0,6  

13    Richter, Gerd 2   1,2  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Briefwahlbezirk:	 9021, BF Ortschaft Mohlsdorf
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Wähler:	 266
Ungültige Stimmen:	 55
Gültige Stimmen:	 211

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1    Täubert, Michael (CDU) 163   77,3  

2    Pampel, Petra 1   0,5  

3    Dr. Möhring, Uwe 15   7,1  

4    Blase, Bernhard 5   2,4  

5    Gruschwitz, Anett 4   1,9  

6    Sumpf, Bernd 1   0,5  

7    Knüpp, Frank 3   1,4  

8    Werner, Wolfgang 1   0,5  

9    Volger, Daniela 2   0,9  

10    Dr. Gündel, Wolfgang 2   0,9  

11    Hercht, Jürgen 1   0,5  

12    Kuhlmann, Jan-Nils 2   0,9  

13    Schaller, Gerd 3   1,4  

14    Schneider, Oliver 2   0,9  

15    Schütz, Mario 1   0,5  

16    Leske, Steffi 2   0,9  

17    Frenzel, Thomas 1   0,5  

18    Wühr, Gottfried 1   0,5  

19    Rose, Bernd 1   0,5  

Ortsteil-/Ortschaftsbürgermeisterwahl 
25.05.2014 - Endgültiges Ergebnis

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Erfassungsstand:	 6 von 6 Stimmbezirk/en 
Wahlberechtigte:	 2.020 (ohne Wahlschein: 1.865, 
	 mit Wahlschein: 155)
Wähler:	 1.226
Wahlbeteiligung:	 60,7 %
Ungültige Stimmen:	 32
Gültige Stimmen:	 1.194

Nr.  Wahlvorschlag

2014

Stim-
men

%  Stimmenverteilung

1    Halbauer, Gerd (CDU) 606   50,8  

2    Reinhardt, Jürgen 
(Bürgerinitiative 
Teichwolframsdorf)

588   49,2  

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen 
auf folgenden Bewerber: Halbauer, Gerd (CDU)

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0007, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 07 - 
	 Kita T`dorf
Wahlberechtigte:	 608 (ohne Wahlschein: 567, 
	 mit Wahlschein: 41)
Wähler:	 337
Wahlbeteiligung:	 55,4 %
Ungültige Stimmen:	 8
Gültige Stimmen:	 329

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1   Halbauer, Gerd (CDU) 184   55,9  

2   Reinhardt, Jürgen (Bürgerinitiative 
Teichwolframsdorf)

145   44,1  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 002,Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0008, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 08 – 
	 Turnhalle T`dorf
Wahlberechtigte:	 605 (ohne Wahlschein: 563,
	 mit Wahlschein: 42)
Wähler:	 326
Wahlbeteiligung:	 53,9 %
Ungültige Stimmen:	 6
Gültige Stimmen:	 320

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1   Halbauer, Gerd (CDU) 149   46,6  

2   Reinhardt, Jürgen (Bürgerinitiative 
Teichwolframsdorf)

171   53,4  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0009, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 09 –
	 Großkundorf
Wahlberechtigte:	 138 (ohne Wahlschein: 131, 
	 mit Wahlschein: 7)
Wähler:	 75
Wahlbeteiligung:	 54,3 %
Ungültige Stimmen:	 4
Gültige Stimmen:	 71

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1   Halbauer, Gerd (CDU) 43   60,6  

2   Reinhardt, Jürgen (Bürgerinitiative 
Teichwolframsdorf)

28   39,4  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0010, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 10 – 
	 Kleinreinsdorf
Wahlberechtigte:	 330 (ohne Wahlschein: 297, 
	 mit Wahlschein: 33)
Wähler:	 185
Wahlbeteiligung:	 56,1 %
Ungültige Stimmen:	 4
Gültige Stimmen:	 181

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1   Halbauer, Gerd (CDU) 94   51,9  

2   Reinhardt, Jürgen (Bürgerinitiative 
Teichwolframsdorf)

87   48,1  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0011, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 11 –
	 Waltersdorf
Wahlberechtigte:	 339 (ohne Wahlschein: 307, 
	 mit Wahlschein: 32)
Wähler:	 168
Wahlbeteiligung:	 49,6 %
Ungültige Stimmen:	 7
Gültige Stimmen:	 161
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Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1   Halbauer, Gerd (CDU) 83   51,6  

2   Reinhardt, Jürgen (Bürgerinitiative 
Teichwolframsdorf)

78   48,4  

Gemeinde:	 76093, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Briefwahlbezirk:	 9022, BF Ortschaft Teichwolframsdorf
Wähler:	 135
Ungültige Stimmen:	 3
Gültige Stimmen:	 132

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1   Halbauer, Gerd (CDU) 53   40,2  

2   Reinhardt, Jürgen (Bürgerinitiative 
Teichwolframsdorf)

79   59,8  

Ortsteil-/Ortschaftsratswahl 25.05.2014 - 
Endgültiges Ergebnis

Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Erfassungsstand:	 7 von 7 Stimmbezirk/en 
Wahlberechtigte:	 2.263 (ohne Wahlschein: 1.964,
	 mit Wahlschein: 299)
Wähler:	 1.396
Wahlbeteiligung:	 61,7 %
Ungültige Stimmabgaben:	 67
Gültige Stimmabgaben:	 1.329
Gültige Stimmen:	 3.899

Nr.  Wahlvorschlag

2014

Stim-
men

Sitze %  Stimmenverteilung

1   CDU 3.316   9   85,0  

2   DIE LINKE 583   1   15,0  

Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Erfassungsstand:	 7 von 7 Stimmbezirk/en 
Wahlberechtigte:	 2.263 (ohne Wahlschein: 1.964,
	 mit Wahlschein: 299)
Wähler:	 1.396
Wahlbeteiligung:	 61,7 %
Ungültige Stimmabgaben:	 67
Gültige Stimmabgaben:	 1.329
Gültige Stimmen:	 3.899

Stimmen der Bewerber:

Nr. 
Wahl
vorschlag

Listen-
platz

Bewerber

2014

Stim-
men

Stimmenverteilung

1   CDU 1 Täubert, Michael 1.041

2 Volger, Daniela 38

3 Dr. Möhring, Uwe 761

4 Gruschwitz, Anett 377

5 Rohleder, Klaus 36

6 Föllner, Manuela 53

7 Richter, Gerd 187

8 Kowsky, Pierre 85

9 Sturm, Patrick 144

2   DIE 
LINKE

1 Knüpp, Frank 421

Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Stimmbezirk:	 0001, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 01 –
	 GV Mohlsdorf
Wahlberechtigte:	 558 (ohne Wahlschein: 455, 
	 mit Wahlschein: 103)
Wähler:	 269
Wahlbeteiligung:	 48,2 %
Ungültige Stimmabgaben:	 21
Gültige Stimmabgaben:	 248
Gültige Stimmen:	 705

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 577   81,8  

2     DIE LINKE 128   18,2  

Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Stimmbezirk:	 0002, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 02 – 
	 JC Mohlsdorf
Wahlberechtigte:	 550 (ohne Wahlschein: 471, 
	 mit Wahlschein: 79)
Wähler:	 256
Wahlbeteiligung:	 46,5 %
Ungültige Stimmabgaben:	 12
Gültige Stimmabgaben:	 244
Gültige Stimmen:	 710

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 609   85,8  

2     DIE LINKE 101   609  

Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Stimmbezirk:	 0003. Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 03 –
	 Turnhalle Reudnitz
Wahlberechtigte:	 351 (ohne Wahlschein: 313, 
	 mit Wahlschein: 38)
Wähler:	 188
Wahlbeteiligung:	 53,6 %
Ungültige Stimmabgaben:	 9
Gültige Stimmabgaben:	 179
Gültige Stimmen:	 530

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 439   82,8  

2     DIE LINKE 91   17,2  

Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Stimmbezirk:	 0004, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 04 – 
	 Gottesgrün
Wahlberechtigte:	 190 (ohne Wahlschein: 183, 
	 mit Wahlschein: 7)
Wähler:	 113
Wahlbeteiligung:	 59,5 %
Ungültige Stimmabgaben:	 4
Gültige Stimmabgaben:	 09
Gültige Stimmen:	 317

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 296   93,4  

2     DIE LINKE 21   6,6  

Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Stimmbezirk:	 0005, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 05 – 
	 Kahmer
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Wahlberechtigte:	 193 (ohne Wahlschein: 179, 
	 mit Wahlschein: 14)
Wähler:	 93
Wahlbeteiligung:	 48,2 %
Ungültige Stimmabgaben:	 5
Gültige Stimmabgaben:	 88
Gültige Stimmen:	 262

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 251   95,8  

2     DIE LINKE 11   4,2  

Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Stimmbezirk:	 0006, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 06 – 
	 Reudnitz
Wahlberechtigte:	 421 (ohne Wahlschein: 363, 
	 mit Wahlschein: 58)
Wähler:	 206
Wahlbeteiligung:	 48,9 %
Ungültige Stimmabgaben:	 11
Gültige Stimmabgaben:	 195
Gültige Stimmen:	 581

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 492   84,7  

2     DIE LINKE 89   15,3  

Ortsteil/Ortschaft:	 001, Mohlsdorf
Briefwahlbezirk:	 9021, BF Ortschaft Mohlsdorf
Wähler:	 271
Ungültige Stimmabgaben:	 5
Gültige Stimmabgaben:	 266
Gültige Stimmen:	 794

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 652   82,1  

2     DIE LINKE 142   17,9  

Ortsteil-/Ortschaftsratswahl 25.05.2014 – 
Endgültiges Ergebnis

Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Erfassungsstand:	 6 von 6 Stimmbezirk/en 
Wahlberechtigte:	 2.020 (ohne Wahlschein: 1.865, 
	 mit Wahlschein: 155)
Wähler:	 1.225
Wahlbeteiligung:	 60,6 %
Ungültige Stimmabgaben:	 36
Gültige Stimmabgaben:	 1.189
Gültige Stimmen:	 3.511

Nr.  Wahlvorschlag

2014

Stim-
men

Sitze %  Stimmenverteilung

1   CDU 1.758   6   50,1  

2   DIE LINKE 339   1   9,7  

3 WG FFw 610   1   17,4  

4 BI Teichwolframsdorf 804   2   22,9  

Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Erfassungsstand:	 6 von 6 Stimmbezirk/en 

Wahlberechtigte:	 2.020 (ohne Wahlschein: 1.865, 
	 mit Wahlschein: 155)
Wähler:	 1.225
Wahlbeteiligung:	 60,6 %
Ungültige Stimmabgaben:	 36
Gültige Stimmabgaben:	 1.189
Gültige Stimmen:	 3.511

Stimmen der Bewerber:

Nr. 
Wahl
vorschlag

Listen-
platz

Bewerber

2014

Stim-
men

Stimmenverteilung

1 CDU 1 Halbauer, Gerd 592

2 Förster, 
Christopher

90

3 Lehninger, Ralf 179

4 Grimm, Franziska 264

5 Bauch, Friedhard 233

6 Bär, Horst 160

7 Grimm, Maria 106

8 Weber, Klaus 16

9 Lohmann, 
Wolfgang

60

10 Pagel, Ralf 58

2 DIE 
LINKE

1 Müller, Karin 339

3 WG FFw 1 Waser, Christian 147

2 Thiele, Rene 82

3 Eisel, Uwe 71

4 Knoll, Felix 86

5 Salzbrenner, 
Marco

79

6 Weide, Enrico 28

7 Schumann, Horst 25

8 Knoll, Torsten 92

4 BI Teich-
wolf-
ramsdorf

1 Reinhardt, 
Jürgen

387

2 Rohde, Peter 205

3 Schmidt, Annett 84

4 Hallbauer, Heike 34

5 Michael, Jürgen 52

6 Langnickel, 
Eva-Maria

42

Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0007, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 07 – 
	 Kita T`dorf
Wahlberechtigte:	 608(ohne Wahlschein: 567, 
	 mit Wahlschein: 41)
Wähler:	 337
Wahlbeteiligung:	 55,4 %
Ungültige Stimmabgaben:	 4
Gültige Stimmabgaben:	 333
Gültige Stimmen:	 981

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 472   48,1  

2     DIE LINKE 76   7,7  

3     WG FFw 98   10,0  

4     BI Teichwolframsdorf 335   34,1  
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Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0008, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 08 – 
	 Turnhalle T`dorf
Wahlberechtigte:	 605 (ohne Wahlschein: 563,
	 mit Wahlschein: 42)
Wähler:	 326
Wahlbeteiligung:	 53,9 %
Ungültige Stimmabgaben:	 11
Gültige Stimmabgaben:	 315
Gültige Stimmen:	 926

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 473   51,1  

2     DIE LINKE 52   5,6  

3     WG FFw 154   16,6  

4     BI Teichwolframsdorf 247   26,7  

Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0009, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 09 – 
	 Großkundorf
Wahlberechtigte:	 138 (ohne Wahlschein: 131, 
	 mit Wahlschein: 7)
Wähler:	 75
Wahlbeteiligung:	 54,3 %
Ungültige Stimmabgaben:	 10
Gültige Stimmabgaben:	 65
Gültige Stimmen:	 189

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 100   52,9  

2     DIE LINKE 17   9,0  

3     WG FFw 39   20,6  

4     BI Teichwolframsdorf 33   17,5  

Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0010, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 10 – 

Kleinreinsdorf
Wahlberechtigte:	 330 (ohne Wahlschein: 297,
	 mit Wahlschein: 33)
Wähler:	 185
Wahlbeteiligung:	 56,1 %
Ungültige Stimmabgaben:	 6
Gültige Stimmabgaben:	 179
Gültige Stimmen:	 528

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 271   51,3  

2     DIE LINKE 73   13,8  

3     WG FFw 152   28,8  

4     BI Teichwolframsdorf 32   6,1  

Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Stimmbezirk:	 0011, Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 11 – 
	 Waltersdorf
Wahlberechtigte:	 339 (ohne Wahlschein: 307,
	 mit Wahlschein: 32)
Wähler:	 168
Wahlbeteiligung:	 49,6 %
Ungültige Stimmabgaben:	 5
Gültige Stimmabgaben:	 163
Gültige Stimmen:	 485

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 258   53,2  

2     DIE LINKE 71   14,6  

3     WG FFw 113   23,3  

4     BI Teichwolframsdorf 43   8,9  

Ortsteil/Ortschaft:	 002, Teichwolframsdorf
Briefwahlbezirk:	 9022, BF Ortschaft Teichwolframsdorf
Wähler:	 134
Ungültige Stimmabgaben:	 –
Gültige Stimmabgaben:	 134
Gültige Stimmen:	 402

Nr.  Wahlvorschlag
2014

Stimmen % 

1     CDU 184   45,8  

2     DIE LINKE 50   12,4  

3     WG FFw 54   13,4  

4     BI Teichwolframsdorf 114   28,4  

Dank
an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei den Wahlen am 25. 
Mai 2014 
(Europawahl, Wahl des Gemeinderates, des Kreistages, Wahl des 
Ortschaftsbürgermeisters und des Ortschaftsrates der Ortschaf-
ten Mohlsdorf und Teichwolframsdorf) 

Der gemeindliche Wahlausschuss hat am 28. Mai 2014 über die Fest-
stellung des Wahlergebnisses zur Kommunalwahl 2014 beschlossen. 
Wir möchten uns auf diesem Wege bei Ihnen für den reibungslosen 
Ablauf der Europawahl und der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 be-
danken. Insgesamt waren über 90 Wahlhelfer in den 11 Wahllokalen 
der Gemeinde, dem Briefwahlvorstand und in der Gemeindeverwal-
tung eingesetzt.

Ehrenamtliches Engagement ist nicht selbstverständlich. Dies muss-
ten wir bei der Werbung für die Wahlhelfer feststellen, auch wenn es 
in Funk und Presse mitunter anders dargestellt wird.
Ihr Erfahrungsschatz und der verlässliche Einsatz durch Sie als Wahl-
helfer ermöglichte es uns, dass wir die Europawahl und die 5 Kommu-
nalwahlen (Gemeinderat, Kreistag, 
Ortschaftsbürgermeister und Ortschaftsrat) bzw. die 7 Kommunal-
wahlen für den Briefwahlvorstand in den frühen Morgenstunden des 
26. Mai 2014 erfolgreich abschließen konnten. Dafür danken wir Ih-
nen recht herzlich.

Unser Dank gilt auch den Mitarbeitern der Verwaltung und des Bau-
hofes, welche im Hintergrund für die gute Vorbereitung und Durch-
führung der Wahl sorgten.
Wir verbinden unseren  Dank mit dem Wunsch, dass Sie sich auch 
im Herbst dieses Jahres  zur Landtagswahl für die Mitwirkung in den 
Wahlvorständen wieder bereit erklären.

Kaiser		            Herzog		     Pampel
Gemeindewahlleiterin      stellv. 		     Bürgermeisterin
		           Gemeindewahlleiterin            

Information Wartungsarbeiten durch 
Telekom
Die Telekom führt bis Ende des Jahres 2014 planmäßige Wartungsar-
beiten an den oberirdischen Telekommunikationsanlagen in Mohlsdorf, 
Kahmer, Teichwolframsdorf, Großkundorf, Kleinreinsdorf, Sorge-Set-
tendorf und Waltersdorf durch. Die durch die Telekom beauftragten 
Firmen können sich durch Legimitationsschreiben ausweisen.
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Schnelles Internet 
Bedarfsermittlung DSL 2014 für die Ortsteile Kleinreinsdorf, Wal-
tersdorf, Großkundorf, Sorge-Settendorf und Teichwolframsdorf

Seit Anfang 2012 wurden über das „Landesprogramm Breitband“ des 
Thüringer Wirtschaftsministeriums rund 200 Orte (in 100 Gemeinden 
oder Verwaltungsgemeinschaften) im Freistaat an das schnelle Internet 
angeschlossen. Aus dem Programm, das für den Internet-Ausbau rund 12 
Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) bereitstellt, sind dafür bisher 5,5 Millionen Euro zur Förderung 
an die Gemeinden in Thüringen geflossen.  Die Firma Thüringer Netkom  
als Tochterunternehmen der Thüringer Energie AG beschäftigt sich seit 
2009 intensiv mit dem Thema: „Schnelles Internet für den ländlichen 
Raum“. Aufgrund dieser Zusammenarbeit konnte im Jahr 2013/2014 
der Anschluss an das „schnelle Internet“ für die Ortsteile  Mohlsdorf, 
Reudnitz und Kahmer vorangebracht werden. Die Gemeinde Mohls-
dorf-Teichwolframsdorf ist bestrebt, alle noch unterversorgten Ortsteile 
ebenfalls anzuschließen. Wir sprechen nochmals alle interessierten Nut-
zer aus den Ortsteilen Teichwolframsdorf, Kleinreinsdorf, Walters-
dorf, Großkundorf und Sorge-Settendorf an, da hier nach Auskunft 
der Firma Netkom eine Unterversorgung vorliegt.  Auch wenn es in der 

Vergangenheit bereits Bedarfsermittlungen und Rückmeldungen gab, 
diese jedoch nicht das erforderliche Ergebnis brachten, ist eine wieder-
holte Bedarfsermittlung für die genannten Ortsteile aktueller, denn 
je. Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Bedarfsermittlung mittels 
Umfrage die erforderliche Grundlage  für die konzeptionelle und tech-
nische Planung, der betriebswirtschaftlichen Kosten-/Nutzen-Rechnung 
des Netzbetreibers, sowie insbesondere auch Voraussetzung einer antei-
ligen Förderung sein wird. Mit diesem Aufruf sprechen wir alle Haus-
halte der Ortsteile Teichwolframsdorf, Kleinreinsdorf, Waltersdorf, 
Großkundorf und Sorge-Settendorf (private Nutzer) und vor allem 
auch die Gewerbetreibenden, Freiberufler und Unternehmen (ge-
werbliche Nutzer) sowie öffentlichen Einrichtungen an, sich an  der 
Bedarfsermittlung hinsichtlich der Breitbandversorgung zu beteili-
gen. Füllen Sie bitte beiliegendes Formblatt aus und senden Sie es 
bis zum 06.07.2014 an die Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teich-
wolframsdorf, Straße der Einheit 6, in 07987 Mohlsdorf-Teichwolf-
ramsdorf  zurück. Darüber hinaus  besteht die Möglichkeit, das aus-
gefüllte Formular in den beiden Bürgerbüros sowohl in Mohlsdorf 
als auch in  Teichwolframsdorf  abzugeben.

Pampel, Bürgermeisterin

Umfrage zur Erfassung der Internetversorgung
Hinweis nach § 19 Datenschutzgesetz

Die Angaben in diesem Fragebogen beruhen auf Freiwilligkeit. Ziel dieser Erhebung ist es, den Bedarf an breit-
bandigen Internetanschlüssen zu ermitteln. Anhand Ihrer Angaben ist es möglich, den Bedarf vor Ort abzu-
schätzen, um die Verbesserung der Versorgung optimal planen zu können.

Gemeinde: Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Ortsteil: 

Straße/Hausnummer: 

Name: 

Sind sie an einer Breitbandverbindung interessiert?        ja        nein

Wie soll der Anschluss genutzt werden?       privat       unternehmerisch       öffentliche Einrichtung

Angaben zum AKTUELLEN Internetzugang: 

   kein Internetzugang

   Telefon-Modem

   ISDN

   DSL mit  Mbit/s

   WLAN/WiMax

   GSM/UMTS mit  Mbit/s

  Kabelfernsehen mit  Mbit/s

   Satellit

   Standleitung mit  Mbit/s

Angaben zum GEWÜNSCHTEN Internetzugang: 

   Telefon-Modem

   ISDN

   DSL mit  Mbit/s

   WLAN/WiMax

   GSM/UMTS mit  Mbit/s

  Kabelfernsehen mit  Mbit/s

   Satellit

   Standleitung mit  Mbit/s

Welche Preisvorstellungen halten Sie für akzeptabel? 

einmalige Kosten:      laufende Kosten:  

Datenschutz/Einwilligung:

Ich willige ein, dass die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf meine Angaben zu Beantragung

staatlicher Förderung verwendet.     Ort, Datum:      Unterschrift: 
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Stellenausschreibung
Das Ausbildungs- und Begegnungszentrum (JABZ) Schloss in Sin-
nershausen gGmbH - das Bildungszentrum der Thüringer Jugend-
feuerwehr im Thüringer Feuerwehr-Verband e.V. sucht zum nächst-
möglichen Termin in 98634 Hümpfershausen eine Mitarbeiterin /
einen Mitarbeiter für den Verwaltungsbereich mit der Möglichkeit 
zum Aufstieg zur Objektleiterin/ zum Objektleiter. Erwartet wird eine 
kaufmännische oder geeignete Berufsausbildung mit vergleichbarer 
mehrjähriger Berufserfahrung im Verwaltungsbereich - vorzugsweise 
im Hotelwesen, im Jugendherbergswesen, bei Bildungseinrichtungen 
oder ähnlichen Institutionen. Das Tätigkeitsfeld erstreckt sich von der  
Wahrnehmung grundsätzlicher Verwaltungstätigkeiten (Angebotser-
stellung, Mitwirkung bei Rechnungswesen und FiBu, Schriftverkehr 
usw.) über die Gästebetreuung (An- und Abreise, Planung von Haus-
belegung und Veranstaltungen), die Planung des Personaleinsatzes bis 
zur Sicherstellung der Instandhaltung des Objektes.
Es ist vorgesehen, die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter nach gründlicher 
Einarbeitungszeit und Bewährung in Verbindung mit Fortbildungs-
angeboten zur Objektleiterin/zum Objektleiter des Hauses weiter zu 
entwickeln.  Für diesen Aufgabenbereich wird eine verantwortungs-
volle, engagierte Persönlichkeit gesucht, welche die Bereitschaft zur 
Einarbeitung in neue Aufgabenbereiche, zur persönlichen Fortbildung 
und zur kooperativen Teamarbeit mitbringt. Von Vorteil wären außer-
dem Erfahrungen in der Arbeit mit Ehrenamtlichen - insbesondere im 
Bereich der Freiwilligen Feuerwehren oder Hilfsorganisationen. Die 
Bereitschaft, bei Bedarf auch an Wochenenden und außerhalb der üb-
lichen Bürozeiten Arbeit zu leisten, wird vorausgesetzt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 18. Juni 2014 mit den üb-
lichen Unterlagen und unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an 
den Thüringer Feuerwehr-Verband, Geschäftsstelle, Magdeburger Al-
lee 4 , 99086 Erfurt, bevorzugt per E-Mail an bewerbung@thfv.de. 
Fragen zur Stelle und zur JABZ gGmbH beantwortet Ihnen gerne Herr
Münch unter der Telefonnummer (0361) 55 18 308 oder per E-Mail an 
bewerbung@thfv.de.

Mit Kameradschaftlichen Grüßen Christian Komorowski
Kreisjugendfeuerwehrwart Landkreis Greiz

Information des Ordnungsamtes
Durchführung eines Feuerwerks

Das Abrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie II 
(sog. Kleinfeuerwerk/Silvesterfeuerwerk) ist nur am 31.12. und 01.01. 
eines jeden Jahres Personen über 18 Jahren erlaubt. Zu allen übrigen 
Zeiten ist das Abrennen von Feuerwerken für Privatpersonen ohne 
eine behördliche sprengstoffrechtliche Erlaubnis bzw. Befähigung un-
tersagt (§ 23 der 1. Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV)).
Nach § 24 der 1. SprengV können aus begründeten Anlässen Aus-
nahmen vom Überlassensverbot (§ 22 Abs. 1 der 1. SprengV) und 
Abrennverbot (§ 23 der 1. SprengV) außerhalb der Tage zum Jah-
reswechsel zugelassen werden.  Unter begründetem Anlass ist ein Er-
eignis von großer Seltenheit und/oder von herausgehobener, außerge-
wöhnlicher Bedeutung zu verstehen. Dazu gehören keine Geburtstage 
unter 90 Jahren, keine Hochzeiten und auch keine Firmenjubiläen un-
ter 50 Jahren. 

Antragsteller, deren Anlass nicht den konkretisierten Anlässen ent-
spricht, bekommen ein kostenfreies Ablehnungsschreiben. Sollten 
Antragsteller einen rechtshilfefähigen Bescheid verlangen, wird ein 
gebührenpflichtiger Ablehnungsbescheid erteilt.
Ist aber ein solcher Anlass gegeben, ist die Genehmigung zum Ab-
brennen eines Feuerwerks der Klasse II beim Thür. Landesamt für 
Verbraucherschutz in Erfurt, Dezernat 21 – Technischer Verbraucher-
schutz, Marktüberwachung spätestens 2 Wochen vor dem geplanten 
Ereignis zu beantragen. Die entsprechenden Formulare sind in den 
Bürgerbüros in Mohlsdorf und in Teichwolframsdorf erhältlich.
Dazu ist der Nachweis über entsprechenden Versicherungsschutz 
des Veranstalters vorzulegen. Für weitere Rückfragen ist Herr Kel-
ler vom Landesamt für Verbraucherschutz in Erfurt unter der (03 61) 

37 88-3 00/-3 50 erreichbar. Die neuen oben genannten Regelungen 
gelten mit sofortiger Wirkung, die bisherigen oben genannten Rege-
lungen dazu bleiben weiter bestehen.

encoLine
schnelles Internet in Mohlsdorf, Reudnitz, Kahmer und Gottesgrün 
Die Firma „encoLine“ bietet in Mohlsdorf weitere Termine für eine 
persönliche Beratung vor Ort an. Sie haben die Möglichkeit, über 
noch offene Fragen professionelle Antworten von unserem Vertriebs-
mitarbeiter für ihren Ort, Rene Böttcher zu erhalten.
Die Sprechtage der Firma „encoLine“ finden am
Donnerstag, den 19.06.2014 und 26.06.2014 von 14:00 – 18:00 Uhr 
im Gemeindeamt Mohlsdorf statt.
Ich berate Sie auch gerne zu unseren neuen Handy-Tarifen. Ich freue 
mich auf Ihr Kommen. Mit freundlichen Grüßen Rene Böttcher
Mobil: (0174) 3 03 32 31 – E-Mail: boettcher@encoLine.de

Tag der Umwelt 2014
Kleinkläranlagen-Infotag am Samstag, den 21. Juni im Zweckver-
band TAWEG

Seitdem der Weltumwelttag am 05. Juni 1972 von den Vereinten Na-
tionen auf dem damaligen Weltumweltgipfel in Stockholm ausgeru-
fen wurde, wird dieser jährlich in zirka 150 Staaten weltweit gefei-
ert. Auch der Zweckverband TAWEG lädt in diesem Jahr wieder ein. 
Diesmal ist der Tag der Thematik „Abwassereinigung im ländlichen 
Raum“ gewidmet. Hierzu hat der Zweckverband seinen 
2. Kleinkläranlagen-Infotag organisiert.
Am Standort der Kläranlage Greiz-Dölau finden Sie 15 Hersteller und 
Firmen rund um die Kleinkläranlage. Interessierte Bürger sind eingela-
den, ihren Wissensdurst zu stillen und teils mit anschaulichen Model-
len die ausgestellte Technik in Aktion zu erleben. Weiterhin wird die 
Sparkasse Gera-Greiz mit einem Infostand vertreten sein. Die Mitar-
beiter des Zweckverbandes stehen für Fragen zu Förderung, Anlagen-
kontrollen,  dem Abwasserbeseitigungskonzept uvm. zur Verfügung.
Offizieller Beginn ist 10:00 Uhr. Sie finden uns in Greiz-Dölau, An 
der Goldenen Aue 10 – Gelände der Kläranlage Dölau. Ende ist gegen 
17:00 Uhr. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Zweckverband TAWEG

Maibaumstellen am 1. Mai 2014
Übergabe einer Spende auf dem Gemeindedorfplatz durch Vertreter 
des Lions Club Greiz, Herrn Jörg Hierold und Herrn Willi Wüstner an 
die Jugendfeuerwehr Mohlsdorf in Höhe von 500 Euro.

Pampel – Bürgermeisterin

Eine Woche in der Partnergemeinde Selters
Vom 12.-16. Mai 2014 fuhren wir, die Klasse 4, unsere Klassenleh-
rerin Frau Lüttchen, die Hortnerin Frau Abshagen sowie die Muttis 
Frau Trahe und Frau Trommer in unsere Partnergemeinde nach Sel-
ters. Dieser Ort liegt in Hessen bei Limburg. 
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Es war eine lange Busfahrt bis dorthin. Mittags kamen wir in der Ju-
gendherberge in Limburg gut an. Wir lernten Nicole Hanauer-Fried-
rich kennen. Diese nette und sympathische Frau begleitete uns jeden 
Tag. Dombesichtigung und ein Foto-Suchspiel in Limburg standen an 
diesem Tag noch auf dem Plan.
Am Dienstag trafen wir uns mit der Klasse 4a aus der Mittelpunkt-
schule (MPS) Selters. Wir sind mit ihnen sehr weit, in einen Wald, 
gelaufen. Da trennten sich unsere Wege. Die Schüler der MPS gingen 
Golfen und wir hatten einen schönen Vormittag im Kletterwald. Später 
trafen wir uns auf einem Spielplatz wieder. Eine Waldralley mit ihnen 
machte uns dann sehr viel Spaß. Wir mussten durch ein Spinnennetz 
kriechen, bauten ein Mandala aus Waldmaterialien und vieles mehr.	
am Ende des Tages gab es auch noch ein Eis für alle.
Mit einem Doppelstockzug ging es am Mittwoch nach Frankfurt. Hier 
war sehr schönes Wetter. Im Einkaufscentrum „My Zeil“ durften wir 
lange bummeln. Mit U- und S-Bahn fuhren wir dann zum Frankfurter 
Flughafen. Auf dem Rollfeld sahen wir Starts und Landungen vieler 
Flugzeuge. Auch das größte Passagierflugzeug, A380, rollte bei uns 
vorbei. Wahnsinn! Burger und Eis ließen wir uns dann bei Mc Do-
nalds schmecken.

In ein „Lebendiges Museum“ ging es	 am Donnerstag. Butter selber 
geschüttelt, mit dem Waschbrett gewaschen und mit einem Federkiel 
haben wir hier geschrieben. Das machte uns sehr viel Spaß, aber heute 
wollen wir es nicht mehr tun.	am Nachmittag erlebten wir gemeinsam 
mit den 4. Klassen der MPS Selters einen Spielenachmittag. Sport-
liche Übungen, lustige Staffeln und ein Basteltisch waren vorbereitet.
Am Abreisetag,	 am Freitag, führte uns Herr Dr. Zabel durch das 
Selterswassermuseum. Schwere Arbeit mussten sie damals verrich-
ten. Heute wird aus diesem Brunnen kein Selterswasser mehr für die 
Vermarktung gewonnen. Die Einwohner von Selters können sich aber 
hier kostenlos Wasser holen.
Nach dem Mittagessen in der Pizzeria „Da Luca“ traten wir die Heim-
reise an. Ein großes Dankeschön geht an alle die uns in dieser Woche 
begleiteten und an die Organisatoren. Das waren: Bürgermeister Herr 
Hartmann, Mittelpunktschule Selters, Herr Zimmermann, Herr Dr. 
Zabel, dem Geschichtsverein Münster, dem Team der Jugendherberge 
Limburg, Frau Brandt und unseren zwei Muttis.
Dank gilt auch dem Busunternehmen „Mewes“ und „Schermuly“ für 
den Transport. Frau Nicole Hanauer-Friedrich bekommt unseren größ-
ten Dank, weil die Woche rundherum perfekt gelungen war.

Geschrieben von: 
M. T. Trahe, T. Trommer, V. Reithel, E. Beier, Klasse 4 

Lesekronen für die besten Leser der 
Grundschule Mohlsdorf
Am 16. April fand zum 2. Mal in der Grundschule Mohlsdorf der 
schulinterne Lesewettbewerb statt. Die besten Leser der Klassen 1 bis 
4 trafen sich an diesem Nachmittag zu einem spannenden Wettbewerb, 
um die Lesekönige zu ermitteln. Die Aufgabe bestand darin, unbe-
kannte Tiergeschichten vorzulesen. Verständlicherweise waren unsere 
Schüler schon etwas aufgeregt, denn sie mussten vor Gästen, Schülern 

und allen Lehrern ihre Lesekenntnisse unter Beweis stellen. Doch die 
Schüler haben diese Herausforderung mit Bravour gemeistert.
Von der Jury, die aus den Eltern: Marika Trahe, Daniela Hohmuth, 
Katrin Eder und der Erzieherin Tina Pensold bestand, wurden aus der 
Gruppe der besten Leser die Lesekönige gekürt.

Folgende Schüler erhielten den Titel „Lesekönigin“: Klasse 1 – Jill 
Lauterbach, Klasse 2a – Elisabeth Dietsch, Klasse 2b – Leonie Rampf, 
Klasse 3 – Lea-Sophie Dietzsch, Klasse 4 – Victoria Reithel. Euch 
allen herzliche Glückwünsche und der Jury ein großes Dankeschön!

Das Lehrerteam der GS Mohlsdorf

Tierwelten
Gleich nach den Osterferien startete in der Grundschule Teichwolf-
ramsdorf die Projektwoche zu diesem Thema. Die Schüler beschäf-
tigten sich mit Bauernhoftieren, einheimischen Tieren, Dschungeltie-
ren und den Tieren des Waldes. Es wurde gemalt, geknetet, gebastelt 
und viele Informationen zu den jeweiligen Tieren gesammelt. So ent-
standen Origamitiere, Schaukästen der Tiere des Waldes, Dschungel-
tiere als Relief und viele andere interessante Objekte. Jede Klasse stu-
dierte außerdem ein Programm ein. Am Freitag zum Tag der offenen 
Tür wurden wir auf den Bauernhof eingeladen, erlebten die Bremer 
Stadtmusikanten und schließlich tobte die Affenbande durch den Wald 
und eine Elefantenparade stampfte durch die Halle. Anschließend 
konnten wir in der Schule Kaffee und Kuchen genießen und haben 
alle in dieser Woche entstandenen Objekte bestaunt.
Vielen Dank an alle, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen ha-
ben. Danke für die Spenden zum Schulgartenprojekt. Und mein aller-
größter Dank geht an unsere Kinder, die uns mit viel Freude, Musik, 
Gedichten und Schauspielen in ihre „Tierwelten“ mitgenommen haben.

Sandra Schumann – Schulelternsprecherin

Schüler der Freien Regelschule Reudnitz 
erkunden Unternehmen der Region
Im Rahmen unserer Lernfeldepoche besuchten wir, die Schüler der 
Klassen 8 a/ b der FRS Reudnitz, mehrere Betriebe der Region.
Am Mittwoch, dem 16.04.2014, besichtigten wir die Brauerei in 
Greiz. Dort wird seit 140 Jahren Bier gebraut. Wir machten einen in-
teressanten Rundgang. Zuerst gingen wir in das Sudhaus, danach zur 
Gärung und Reifung . Nach dem Besuch in der Filtration schauten wir 
uns auch die Flaschenabfüllung an. Im Anschluss liefen wir zur Firma 
Sempuco, welche im Jahr 1908 gegründet wurde. Wir erfuhren eini-
ge historische Details vom Geschäftsführer Thomas Scheffel. Bei der 
Führung durch die Produktion wurde uns deutlich, dass hier nicht in 
Massen produziert wird, sondern auf die speziellen Wünsche der Kun-
den eingegangen wird.
Am folgenden Tag standen drei Unternehmen in Mohlsdorf auf dem 
Plan. Früh am Morgen besuchten wir das Autohaus Lein und schauten 
uns mit dem Inhaber Herrn Lein die Werkstatt an. Anschließend ging 
es zu Täubert Design. Michael Täubert und seine Kollegen erzählten
uns viele interessante Dinge über den Textil- und Digitaldruck sowie 
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über den Leinwanddruck und die Tassengestaltung. Gespannt gingen 
wir zum letzten Betrieb unserer Lernfeldepoche. Dies war die Auto-
lackiererei Meckel und Stier. Herr Stier berichtete und zeigte uns viel 
Wissenswertes über die Autolackiererei. Für alle Schüler waren die 
beiden Tage interessant und praxisnah. An dieser Stelle möchten wir 
uns Schüler und unsere beiden Klassenlehrerinnen, Frau Linke und 
Frau Beuchold, bei allen Unternehmen recht herzlich für die freund-
liche Unterstützung und Hilfe bei der Durchführung der Lernfeldepo-
che bedanken.

Schüler der Klasse 8a der FRS Reudnitz

Wir sagen „Danke!“ 
Eine große Überraschung erwartete die Kinder und Erzieherinnen der 
Teddybärengruppe in der Kita „Sonnenschein“, als der Vati von Jette – 
Herr Köhler, uns eine tolle Magnettafel schenkte. Diese bekam er von 
der Firma Reiner Vetterlein. Nun können wir die Eltern noch besser 
und optisch schöner über Ereignisse in unserem Gruppenleben infor-
mieren. Dafür möchten wir uns noch einmal recht herzlich bei Herrn 
Köhler bedanken.

Die Kinder und Erzieherinnen der Teddybärengruppe

Ranzenparty und Bastelstunde
Es ist schon zur schönen Tradition geworden, dass unsere Vorschul-
kinder von Heiderose Jubelt in ihr Geschäft eingeladen werden. Wer 
noch keinen Ranzen hat, kann sich hier verschiedene Modelle anse-
hen und auch mal ausprobieren. So bekommen die Kinder schon ein-
mal das Gefühl einen Ranzen zu tragen. Anschließend wird gemein-
sam gebastelt. Das Material bekommen die Kinder von Frau Jubelt 
gesponsert. Den Kindern macht das immer riesigen Spaß. Das Geba-
stelte darf dann auch mit nach Hause genommen werden.
Wir möchten uns auf diesen Wege noch einmal ganz herzlich bei Hei-
derose Jubelt für diesen schönen Vormittag bedanken.

Die Kinder und Erzieherinnen der Rasselbande 
und Teddybärengruppe

9. Sportfest der ABC – Schützen
Am Samstag, den 29.03.2014 hieß es nun schon zum 9. Mal: „Auf die 
Plätze, fertig, los!“ Herr Grimm, vom SV Teichwolframsdorf gab das 
Kommando für jeweils 6 Vorschulkinder pro Mannschaft aus 4 ver-
schiedenen Kindereinrichtungen: 
•	Ki-ta „Sonnenschein“ Teichwolframsdorf = 3 Mannschaften
•	Ki-ta „Gänseblümchen“ Waltersdorf
•	Ki-ta „Regenbogen“ Mohlsdorf = 2 Mannschaften
•	Ki-ga „Kleine Spatzen“ Trünzig
Nach dem Pfiff wurde es laut in der Turnhalle. Alle Erzieherinnen, El-
tern, Geschwister, Großeltern und Freunde feuerten ihre Mannschaft 
lautstark an. Alle Kinder mussten zu 4 verschiedenen Wettbewerben 
antreten. Jeder gab sein Bestes. Zur Belohnung, dass sich alle so toll 
angestrengt haben, gab es Getränke und Wiener zur Stärkung. Aber 
die Krönung war natürlich die Medaillenvergabe. Es gibt keine Verlie-
rer sondern nur Gewinner! Aus diesem Grunde gab es für jedes Kind 
eine Medaille und für die Mannschaft eine Urkunde, die in der Ein-
richtung aufgehängt werden kann. Für die tatkräftige Unterstützung 
geht ein großes Dankeschön an:
•	Sponsor: Unifrax GmbH! Von dem Geld wurden die Medaillen und 

die Verpflegung der Kinder finanziert. 
•	die Zwergentanzgruppe des Kleinreinsdorfer Sportvereins
•	Herrn Sebastian Rademacher und Herrn Manfred Grimm für die Or-

ganisation und Moderation.
•	Paul Rademacher für das Zeitstoppen und die Verleihung der Me-

daillen.
•	Den Erzieherinnen der Ki-ta „Sonnenschein“ für die Vorbereitung, 

Durchführung, Essen- und Getränkeversorgung.
•	Alle die unsere kleinen Sportler durch ihre Anwesenheit unterstützten.
•	Aber ein ganz besonderer Dank geht natürlich an alle Sportler und 

Sportlerinnen, die so toll gekämpft haben! 

So freuen wir uns auf kommendes Jahr, denn da haben wir ein Jubilä-
um: Es heißt zum 10. Mal: „Auf die Plätze, fertig, los!“

Ilona Rohde – Leiterin der Kita „Sonnenschein“

Öffnungszeiten der Bürgerbüros in 
Mohlsdorf und Teichwolframsdorf

Bürgerbüro 
Mohlsdorf

Bürgerbüro 
Teichwolframsdorf

Montag 9:00 –12:00 Uhr 9:00 –12:00 Uhr

Dienstag 9:00 –12:00 Uhr und
14:00 –16:00 Uhr

9:00 –12:00 Uhr und 
14:00 –18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen geschlossen

Donnerstag 9:00 –12:00 Uhr und 
14:00 –18:00 Uhr

9:00 –12:00 Uhr und
14:00 –16:00 Uhr

Freitag 9:00 –12:00 Uhr 9:00 –12:00 Uhr
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Maibaumstellen in Gottesgrün - Ein Dorffest, welches auch Besucher aus umliegenden Orten regelmäßig anlockt. Ganz von Hand wird der Maibaum durch die 
Kameraden der Feuerwehr aufgestellt.

Durch die Kinder wurden der Maibaumkranz und die Birke mit Bändern geschmückt ehe er mit Hilfe des Autokranes von der Zimmerei Feustel hochgezogen wurde.

Decke und LED-Beleuchtung in der Reudnitzer Turnhalle erstrahlten im neuen Design. Die Klassen 8a und 8b führten nun ihren Schulsport in einer bedeutend 
helleren Turnhalle aus.

Radrennen in Gottesgrün. Ein Wettbewerb der immer mehr Aktive zum Kräfte-
messen einlädt. Leider war die Streckenauszeichnung nicht perfekt. Bei einigen 
Rennen fuhren die Akteure in Mohlsdorf in Richtung Greizer Straße statt auf den 
Radweg nach Reudnitz einzubiegen und mussten umkehren.

Bastelnachmittag von Christine Dietel im „Monte Carlo“ für Kinder. Sie berei-
teten Geschenke für den Muttertag vor.
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Bitte beachten Sie die individuellen Öffnungszeiten:
Bürgerbüro Mohlsdorf:
donnerstags 9:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr

Bürgerbüro Teichwolframsdorf:
dienstags 9:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr
Weitere Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung.

Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass alle 
Bürger die Möglichkeit haben, unabhängig von ihrem Wohnort 
ihre Verwaltungsangelegenheiten in einem der 2 Bürgerbüros zu 
erledigen. 

Zusätzliche Öffnungszeit des Bürgerbüros in Mohlsdorf 
Samstag, 28. Juni 2014 von 9:00–10:00 Uhr

Zusätzliche Öffnungszeit des Bürgerbüros in Teichwolframsdorf 
Samstag, 14. Juni 2014 von 9:00–10:00 Uhr 

Erreichbarkeit – Sprechzeiten des Kontakt-
bereichsbeamten (KOBB) Herrn Salusa
–	 jeden Donnerstag von 15:00 – 18:00 Uhr 
	 im Gemeindeamt Mohlsdorf – Telefon (0 36 61) 45 30 52
–	 jeden Dienstag von 15:00 – 18:00 Uhr 
	 im Gemeindeamt Teichwolframsdorf – Telefon (03 66 24) 2 25 31

Rentnergeburtstage im Juni 2014 
Die Bürgermeisterin gratuliert recht herzlich und wünscht alles Gute. 

Mohlsdorf
Herrn Helmut Feustel	 am 01. Juni 2014 zum 80. Geburtstag
Frau Liesa Dudek	 am 05. Juni 2014 zum 75. Geburtstag
Herrn Franz Schreyer	 am 07. Juni 2014 zum 80. Geburtstag
Frau Christa Wasilkowski	 am 09. Juni 2014 zum 70. Geburtstag
Frau Christa Gräfe	 am 12. Juni 2014 zum 75. Geburtstag
Herrn Bernd Rose	 am 14. Juni 2014 zum 70. Geburtstag
Frau Elly Rammler	 am 14. Juni 2014 zum 80. Geburtstag
Herrn Hans-Ulrich Heidenreich	 am 30. Juni 2014 zum 93. Geburtstag

Teichwolframsdorf
Herrn Karl-Heinz Lochmann	 am 02. Juni 2014 zum 70. Geburtstag
Herrn Lothar Seidel	 am 04. Juni 2014 zum 70. Geburtstag
Herrn Klaus Sengewald	 am 04. Juni 2014 zum 65. Geburtstag
Frau Edith Burucker	 am 06. Juni 2014 zum 80. Geburtstag
Herrn Reinhard Fietsch	 am 06. Juni 2014 zum 65. Geburtstag
Herrn Ehrenfried Simon	 am 07. Juni 2014 zum 80. Geburtstag
Frau Hildegard Ott	 am 10. Juni 2014 zum 85. Geburtstag
Herrn Werner Püschel	 am 13. Juni 2014 zum 75. Geburtstag
Frau Rosemarie Simon	 am 16. Juni 2014 zum 75. Geburtstag
Herrn Lothar Höra	 am 17. Juni 2014 zum 80. Geburtstag
Frau Eva-Maria Regis	 am 18. Juni 2014 zum 65. Geburtstag 
Frau Marianne Richter	 am 20. Juni 2014 zum 85. Geburtstag 
Herrn Rudolf Hopf	 am 21. Juni 2014 zum 80. Geburtstag
Herrn Horst Kästner	 am 22. Juni 2014 zum 80. Geburtstag
Frau Barbara Damitz	 am 24. Juni 2014 zum 70. Geburtstag
Herrn Heinz Krauße	 am 24. Juni 2014 zum 85. Geburtstag
Frau Elfriede Bräunlich	 am 25. Juni 2014 zum 80. Geburtstag
Herrn Johannes Taut	 am 26. Juni 2014 zum 85. Geburtstag
Herrn Herbert Schubert	 am 30. Juni 2014 zum 70. Geburtstag

Die Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf gratu-
liert dem Ehepaar Helga und Reinhard Schumann am 05. Juni 
2014 ganz herzlich zur Diamantenen Hochzeit und wünscht wei-
terhin noch viele schöne gemeinsame Jahre bei bester Gesundheit.

Rentnertreff Mohlsdorf
Unser nächster Treff findet  am Dienstag, 24. Juni 2014 ab 14:00 Uhr 
im Jugendclub Mohlsdorf, Raasdorfer Straße 1, statt.

Die Organisatoren des Rentnertreffs

Rentnertreff Gottesgrün
Der Rentnertreff  in Gottesgrün findet im Monat Juli 2014 am Mitt-
woch, 02. Juli 2014, um 15:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Gottes-
grün, Ortsstraße 10b, statt. Wir freuen uns auch über Rentner aus an-
deren Ortsteilen (0 36 61-43 26 34).
 
Die Organisatoren des Rentnertreffs 

Ortsgruppe der Volkssolidarität Kleinreinsdorf
Unser nächster Rentnertreff findet am Dienstag, 17. Juni 2014, um 
14:00 Uhr in der Holzfällerklause in Sorge-Settendorf statt. Wir laden 
alle Interessierten dazu recht herzlich ein.

Die Organisatoren des Rentnertreffs

DRK und VdK
Am Montag, 30. Juni 2014 findet um 14:00 Uhr in der Hagenberg-
schänke unser nächster Seniorentreff statt. Thema: Haushaltwunder
Alle Mitglieder und Interessierte sind dazu recht herzlich eingeladen.

Die Organisatoren
Zeh  (DRK)      Ungetüm  (VdK)

Rentnertreff Waltersdorf
Am Mittwoch, 18. Juni 2014, um 15:00 Uhr, laden wir alle Senioren 
von Waltersdorf in den Kultursaal, Siedlung 1, recht herzlich ein. Es 
spricht Herr Cerwenka über Krankheiten und deren Linderung. 

Es laden ein: Die Ortsgruppe der Volkssolidarität und 
die „Maxi“ Frauen

Notdienste

Bei bedrohlichen Situationen und Notfällen kann der Notruf 112 rund 
um die Uhr in Anspruch genommen werden. Die Leitstelle Gera ist au-
ßerdem zu erreichen unter: (03 65) 41 21 76 oder 4 88 20.

Bei Nichterreichbarkeit des Hausarztes gibt die Rettungsleitstelle 
Gera Auskunft zum ambulanten Notfalldienst der niedergelassenen 
Ärzte. Darüber hinaus werden Notfälle in der Notaufnahme im Kreis-
krankenhaus Greiz zu jeder Zeit behandelt.

Frauen in Not
Frauen, die allein oder mit Kindern Schutz vor Gewalt suchen, wen-
den sich bitte an das Frauenschutzhaus in Greiz, Telefon (0 36 61) 
31 68 oder an die Kreisstelle für Diakonie Greiz, Kirchplatz 3, Telefon 
(0 36 61) 26 17.

Jugendliche und Kinder in Not
Schlupfwinkel:  Kinderheim „Walter Riedel“ Greiz, Goethestraße 17
Sorgentelefon (08 00) 0 08 00 80 oder Kinder- und Jugendschutzdienst 
des Diakonie-Vereins Carolinenfeld e.V. „Die Insel“ Greiz, Rosa-
Luxemburg-Str. 27, Telefon (0 36 61) 4 42 58 98 oder 4 42 58 99
E-Mail: kinderschutz@diakonie-greiz.de

Tierärztlicher Notdienst
Tierärztliche Klinik Greiz, Carolinenstraße 44
1.– 30. Juni 2014	 Tierärztliche Klinik 
	 Dr. H.-D. Gerstner
	 Tel. (0 36 61) 45 61 30 
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Weitere wichtige Rufnummern im 
Gemeindegebiet

Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Mohlsdorf
Fax

(0 36 61) 4 53 00
(0 36 61) 45 30 17

Teichwolframsdorf
Fax

(03 66 24) 2 02 03 
(03 66 24) 2 04 55

Bürgerbüro Mohlsdorf (0 36 61) 45 30 14

Bürgerbüro Teichwolframsdorf (03 66 24) 2 02 03

Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen 
Feuerwehr Mohlsdorf (0 36 61) 45 48 84

Kindertagesstätte „Regenbogen”
Mohlsdorf (0 36 61) 43 25 55

Kindertagesstätte „Sonnenschein“
Teichwolframsdorf (03 66 24) 2 03 53

Kindertagesstätte „Gänseblümchen“
Waltersdorf (03 66 23) 2 04 14

Schulen
Freie Regelschule Reudnitz
Grundschule Mohlsdorf
Grundschule Teichwolframsdorf

(0 36 61) 43 25 47
(0 36 61) 4 25 83
(03 66 24) 2 22 81

Landratsamt Greiz (0 36 61) 87 60

Stromversorgung
Kundenzentrum Weida (03 66 03) 53 48 00

E.ON Thüringer Energie AG/Strom
Service-Nummer
Störungsnummer

(01 80) 2 69 69 61
(01 80) 2 69 69 61

Gasversorgung
GVT Schleiz (0 36 63) 4 81 20    

E.ON Thüringer Energie AG/Gas
Service-Nummer
Störungsnummer

(03 61) 7 39 00                                
(08 00) 6 86 11 77

Wasser/Abwasser
ZV TAWEG Greiz (0 36 61) 61 70

Entsorgungsgesellschaft
„Umwelt“ Mehla (03 66 22) 56 80

Abfallwirtschaftszweckverband 
(Grobmüll) (0 36 61) 47 80 20

Abfallwirtschaftszweckverband 
(Service-Nr.) (03 65) 8 33 21 50

Geraer Umweltdienste GmbH & 
Co. KG – Gelbe Tonne (08 00) 8 40 03 73

Sparkasse Mohlsdorf 
(zum Ortstarif) (03 65) 8 22 00

Sparkasse Teichwolframsdorf 
(zum Ortstarif) (03 65) 8 22 00

Antenne Prima-Com (Service-Hotline) (01 80) 3 77 46 22 66

Pfarramt Mohlsdorf (0 36 61) 4 27 00

Pfarramt Reinsdorf (0 36 61) 6 34 01

Gemeinschaftspraxis Mohlsdorf
Frau Dr. med. Möhring/ 
Frau Dipl.-Med. Rohleder

(0 36 61) 43 21 21

Arztpraxis Reudnitz
Frau  Dipl.-Med. A. Ebert (0 36 61) 43 22 44

Arztpraxis Teichwolframsdorf
Herr Dr. Thomas Helmer (03 66 24) 2 03 58

Zahnarzt
Fachzahnärztin Dr. med. dent. Undine Adler
Dr. med. dent. Ingrid Dornheim
Dipl.-Stom. Holger Schneidenbach

(0 36 61) 26 12
(03 66 24) 2 02 56
(03 66 24) 2 02 26

„Kleeblatt“ Hauskrankenpflege GmbH (0 36 61) 32 39

Naturheilpraxis – Frau Silke Sturm (0 36 61) 45 78 00 

Tierarztpraxis
Dipl.-Vet.-Med. Gerd Reinhold (03 66 24) 20 49

Postpoint Reudnitz (0 36 61) 43 01 45

Fahrdienste
Herr Andreas Trommer
Herr Edgar Schneider

(0 36 61) 43 36 72
(03 66 24) 2 04 56

„Bienenschwarm-Hotline“
Imkerei Wünscher & Rößler, Reudnitz

(01 71) 4 60 63 06

encoLine Service-Nummer
René Böttcher (Ansprechpartner)

(03 65) 8 33 73 37
(01 74) 3 03 32 31

Veranstaltungen

Veranstaltungen im Monat Juni
Datum Veranstaltung/Ort Veranstalter

05. Juni 2014 Sportfest Freie Regelschule IG-
ZELIT e.V.

08. Juni 2014 Pfingstdisco
Billardcafe Monte Carlo

Doreen Schaller

12. bis 15. Juni 
2014

13. Nationales Springturnier
Reitanlage Pagel

PSV Sorge-
Settendorf

16. Juni 2014
ab 15:00 Uhr

Kreativnachmittag
Billardcafe Monte Carlo

Doreen Schaller

18. Juni 2014
ab 15:00 Uhr

Seniorennachmittag
Kulturraum Waltersdorf

Frauenverein „Maxi“

20.-29. Juni 
2014

Sportfest Turnverein Kleinrei-
nsdorf

25. Juni 2014
ab 18:30 Uhr

Kräuterabend
Billardcafe Monte Carlo

Doreen Schaller

jeden Freitag Treffen des Frauenvereins
Vereinszimmer

Frauenverein „Maxi“

jeden 2. Montag
von 15:30 – 
18:00 Uhr

Klöppelzirkel
Kulturraum Waltersdorf

Frauenverein „Maxi“

Vorschau auf den Monat Juli 
Datum Veranstaltung/Ort Veranstalter

04.-07. Juli 14 Salatkirmes Sportplatz 
FSV Mohlsdorf

12. Juli 2014
ab 14:00 Uhr

Sommerfest Lebenshilfe Greiz e.V. 

16. Juli 2014
ab 15:00 Uhr

Seniorennachmittag
Kulturraum Waltersdorf

Frauenverein „Maxi“

19. Juli 2014 Sangriaparty Billardcafe Monte 
Carlo

19. Juli 2014 Familien- und Nachtangeln Sportfischer 
Teichwolframsdorf

30. Juli 2014
ab 18:30 Uhr

Kräuterabend
Billardcafe Monte Carlo

Doreen Schaller

jeden Freitag Treffen des Frauenvereins
Vereinszimmer

Frauenverein „Maxi“

jeden 2. Montag
von 15:30 – 
18:00 Uhr

Klöppelzirkel
Kulturraum Waltersdorf

Frauenverein „Maxi“

Robi melkt allein im Stall
Der Landwirtschaftsbetrieb Gruschwitz feiert am 14. Juni 2014 ab 
13:00 Uhr ein Hoffest und lädt dazu herzlich ein. Stall, Technik und 
Biogasanlage können besichtigt werden. Für das leibliche Wohl ist ge-
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sorgt: es gibt Kaffee, Kuchen und leckere Grillspezialitäten!

Hoffest der Teichwolframsdorfer Agrar 
GmbH
Am 21. Juni 2014 ab 10:00 Uhr lädt die Teichwolframsdorfer Agrar 
GmbH zum Hoffest ein. Folgende Höhepunkte sind geplant: 
10:00 Uhr – Agrarpolitischer Frühschoppen mit Gästen aus Politik 
und Wirtschaft
12:00 Uhr – Musik mit der Schalmeinkapelle Kleinreinsdorf und 
„feedback-discothek“
14:00 Uhr – Unterhaltung mit dem Bauchredner Roy Reinker, 
Schätzwettbewerb und Kinderbelustigung, Bauernmarkt
Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Das Team der 
Teichwolframsdorfer Agrar GmbH freut sich auf Ihren Besuch!

Lauf in den Frühling des Turnvereins 
Kleinreinsdorf

Am 4. Mai fand in Kleinreinsdorf der 26. Lauf in den Frühling statt, an dem 
76 Sportlerinnen und Sportler an den Start gingen. Das Teilnehmerfeld reichte 
vom erst 20 Tage alten Lennox Kolbe, der die Strecke im Kinderwagen absol-
vierte, bis zum 83-jährigen Karl Baum.

Die Zwergentanzgruppe des TV Kleinreinsdorf erfreute die Besucher des Früh-
lingslaufs mit ihrem Tanz nach der Musik „Heidi“

Sportfest des Turnvereins Kleinreinsdorf
20. bis 29. Juni 2014
Freitag, 20. Juni:
–	 Kleinfeldfußballturnier Männer um den Wanderpokal  des TV 

Kleinreinsdorf 19.00 Uhr auf dem Sportplatz
Sonntag, 22. Juni:
–	 Kleinfeldfußballturnier Kinder, Jugend, Mädchen um      	den Wan-

derpokal des TV Kleinreinsdorf 9.30 Uhr auf dem Sportplatz
–	 Leichtathletischer Dreikampf in allen Altersklassen 14.00 Uhr auf 

dem Sportplatz
–	 Anschließend Festbetrieb Tanzgruppen und Turnerriegen des TV 

Kleinreinsdorf, Büchsenwurfbude und Hüpfburg
Montag, 23. Juni:
–	 Tischtennisturnier Männer, Frauen um den Wanderpokal des TV 

Kleinreinsdorf 19.00 Uhr im Gasthof „Zum heiteren Blick“, Mel-
dung: zur Veranstaltung    

Dienstag, 24. Juni:
–	 Tischtennisturnier Kinder, Jugend
  	 17.00 Uhr im Gasthof „Zum heiteren Blick“
  	 Meldung: zur Veranstaltung    
Donnerstag, 26. Juni:
–	 Kindernachmittag zur Festwoche
	 17.00 Uhr im Festzelt auf dem Sportplatz
Freitag, 27. Juni:
–	 8. Seniorentreffen 14.30 Uhr im Festzelt auf dem Sportplatz
	 Zu diesem gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen (Ei-

genbeitrag 4 €) laden wir nicht nur die Vereinssenioren, sondern 
alle Senioren herzlich ein. Mit den Tanzgruppen, Turnerriegen und 
Schalmeien werden wir Ihnen ein unterhaltsames Programm gestal-
ten. (Eintritt frei)

Samstag, 28. Juni:
–	 Party-Night mit DJ Robby, den Kleinreinsdorfer Schalmeien und 

Tanzgruppen Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr
Sonntag, 29. Juni:
–	 10.00 Uhr Musikalischer Frühschoppen auf dem Sportplatz
–	 13.00 Uhr Festumzug vom unteren Dorfplatz zum Sportplatz
–	 14.00 Uhr Festbetrieb auf dem Sportplatz mit der Akrobatikshow 

der „Capolos“ aus Ebersgrün, der Schalmeienkapelle Wetterzeu-
be, den Kleinreinsdorfer Tanzgruppen und Schalmeien Fahrten im 
Krankorb

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Sport- und Schalmeienfreunde, 
wir laden Sie zu allen Veranstaltungen ganz herzlich ein.

Friedhard Bauch, im Namen des Turnverein Kleinreinsdorf

Ein Wochenende voller Spiel, Spaß und Sport
Salatkirmes 2014 erwartet Sie wieder mit Top-Programm

Ja, liebe Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer und Gäste unserer Landge-
meinde, es ist schon wieder ein er-
eignisreiches Jahr vergangen und 
ehe man sich versieht, steht schon 
wieder der Juli vor der Tür und 
das heißt Kirmeszeit in Mohlsdorf, 
denn wie jedes Jahr um diese Zeit, 
wird der Sportplatz Mohlsdorf zur 
Festmeile.
Eingebettet in das bewährte sport-
liche Programm, finden auch 2014 
wieder viele Highlights ihren Platz, um allen Besuchern allerlei Spaß 
zu servieren – der „Salat“ ist also angerichtet. 
Wir möchten an dieser Stelle einige Highlights herauspicken, die Ih-
nen das dreieinhalb tägige Geschehen näher bringen sollen und Sie 
hoffentlich dazu animieren sich den einen oder anderen Programm-
punkt „live und in Farbe“ zu Gemüte zu führen. Gleichzeitig möchten 
wir Sie auf die in Kürze überall erhältlichen Flyer aufmerksam ma-
chen, in denen das Programm in allen Details beschrieben sein wird 
und Sie sicher auch Ihren ganz persönlichen Bestseller finden werden.
Das Programm am Freitag gestaltet sich, der Tradition entsprechend, 
in etwa wie jedes Jahr und besteht nach der Eröffnung der Kirmes 
durch die Bürgermeisterin und dem hoffentlich glückenden Fassan-
stich um 18:00 Uhr aus dem Traditionsspiel der „Alten Herren“ als 
Opening. Danach kann das Festgelände erkundet werden und bei Par-
tymusik dem ersten Höhepunkt entgegengesehen werden, denn, wie 
im letzten Jahr erstmals erfolgreich praktiziert, folgt gegen 22:00 Uhr 
die Entzündung des Kirmesfeuers und das Abbrennen des großen Er-
öffnungsfeuerwerks, ausgerichtet von der Firma Stieba aus Mohlsdorf 
und mehreren ihrer Partner.
Wenn die letzte Rakete ihren Weg gen Himmel gefunden hat, wartet, 
vornehmlich auf die etwas jüngere Generation, die Partynacht, bei der 
diesmal neben der Discothek „Galaxy“, die uns wieder von Freitag 
bis Sonntag mit ihrem Sound und Lasershoweinlagen erfreuen wird, 
der extra aus Jena angereiste Gast-DJ „Don Kallitos“, welcher neben 
vielseitigen Sounds vor allem mit Techno und Trance das Zelt rocken 
wird, bis die Festleitung den Stecker zieht. Der Samstag beginnt dies-
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mal schon etwas früher als sonst, denn unser neu formierter Fußball-
Nachwuchs absolviert ein Testspiel gegen ein Team, das noch nicht 
verraten wird, bevor gegen 13:00 Uhr das traditionelle Fußball-Tur-
nier mit 6 Klasseteams aus dem thüringischen und sächsischen Vogt-
land – darunter die Pokalverteidiger vom 1. FC Greiz - startet. In den 
Spielpausen wird das  Fußballgeschehen durch die Cheerleader des 
„Cheerleadervereins Obervogtland“ optisch hochklassig verstärkt, 
was auch für Nicht-Fußballfans eine Augenweide wird – versprochen!
Nachdem die Teams ihre Pokale und Erinnerungen erhalten haben, 
starten alle Gäste in die Partynacht für Jung und Älter.

Ein ganz besonderes Highlight des Samstags ist, neben der Autoaus-
stellung von Autohäusern der Umgebung, wie AH Lein, AH Trütz-
schler, AH Fröde& Rüger, AH Horlbeck und AH Schweiger auf dem 
Festgelände, in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr die Präsentation von 
6 getunten Rennwagen, welche extra für unser Fest zum Teil von weit 
her anreisen, auf dem Parkplatz der Einfahrt zum Festgelände – ob 
eine Runde drin ist, müssen wir sehen.
Am Sonntag beginnt das Programm um 9:30 Uhr mit dem eigent-
lichen Grund der Kirmes, nämlich der Erinnerung an die Weihe der 
neuen Mohlsdorfer Kirche am 7. Juli 1889. Mit einem Gottesdienst 
im Festzelt unter Leitung von Pastorin Carola Beck und der Kirchge-
meinde wird daran erinnert.
Danach startet wieder das Rennen um den Kirmespokal, zu dem sich 
wieder verschiedene Teams im Gummistiefelweitwurf und anderen lu-
stigen „Sportarten“ messen und die Erfolgreichsten den „Kirmespokal 
2014“ nach Hause holen können. Zeitgleich tragen auch unsere Vol-
leyballer ihr jährliches Turnier aus.
Im Anschluß werden sich die Handball-Damen der TSG Concordia im 
Fußball gegen unseren Fußballnachwuchs messen, bevor sich danach 
2 gemischte Teams aus Spielern der Männermannschaft und der D-
Junioren ein Match liefern. Eine Schaudarbietung im Kampfsport ist 
ebenfalls geplant, jedoch liegt leider noch keine Zusage vor.
Unabhängig davon zeigen auch wieder die Voltegierer vom Pferde
sportverein Pahren ihre Kunst auf dem Rücken der Pferde und auch 
die Kinder der Tanzgruppen der Grundschule Mohlsdorf erfreuen das 
Publikum mit ihrer Darbietung. Was dann folgt, ist schon zur schönen 
Tradition geworden: Der lautstarke Auftritt der Schalmeienkapelle aus 
Kleinreinsdorf, welche mit ihrem Progamm nicht nur unser Festzelt 
zum kochen bringt und die Gäste auf den Tischen tanzen läßt. 

Nachdem die Schalmeien verklungen sind, lassen wir den Abend ge-
mächlich ausklingen. In der Zeit von ca. 12:00-17:00 Uhr wird auf 
dem Parkplatz der Einfahrt zum Festgelände ein Infotruck der Bun-
deswehr mit Eventplattform und evtl. einem aufgebauten 2-Mann-
zelt mit Feuerstelle interessierte Gäste mit den veränderten Aufgaben 
der modernen Bundeswehr vertraut machen. Im hinteren Bereich des 
Festgeländes finden die Gäste, neben den immer sehr beliebten An-
geboten der Schausteller, eine riesige Hüpfburg sowie einen Bungee-
Run sowie andere lustige Angebote der Volksbank Vogtland.
Am Montag treffen ab 18:00 Uhr im Traditionsturnier um den „Rai-
ner Amling-Gedenkpokal“ die Teams der Männermannschaft und der 
„Alten Herren“ des FSV Mohlsdorf aufeinander, bevor alle Beteilig
ten bei einem gemeinsamen Bier oder Sekt die Kirmes 2014 ausklin-
gen lassen.
Zum Rahmenprogramm und den Angeboten sei erwähnt, dass an allen 
Tagen für Interessenten die Möglichkeit besteht sich auf dem Groß-
bildfernseher im Vereinsheim die Spiele der Fußball-WM anzuschau-
en. Neben den Belustigungen der Schausteller, die wie jedes Jahr an 
allen Tagen eine breite Palette, die von den letzten Jahren bekannten 
Offerten zu finden, bestehend aus Steaks und Rostern vom Grill, am 
Samstag und Sonntag kann man Fischsemmeln der Abteilung Tisch-
tennis genießen und auch die Gymnastikdamen bieten wieder Kaffee 
und selbstgebackenen Kuchen an.
Unsere Kegelsportler sind natürlich ebenfalls vertreten und bieten an 
diesen Tagen das beliebte Hammelkegeln auf unserer neuen Freiluft-
kegelbahn an und organisieren wieder  eine der Hauptattraktionen un-
serer Kirmes – die große Kirmes-Tombola, welche  mit vielen kleinen, 
mehreren größeren und einigen ganz großen Preisen lockt.

Hierfür rufen wir nochmals alle Gewerbetreibenden, Händler aber 
auch Privatpersonen auf, uns Sach- oder Barspenden – alles natür-
lich gegen Spendenquittung - zur Verfügung zu stellen, damit auch in 
diesem Jahr wieder attraktive Preise verlost werden können, denn mit 
dieser Tombola, wie auch mit der gesamten Kirmes, sichern Sie lie-
be Unterstützer und Gäste der Salatkirmes das Bestehen unseres und 
Ihres Sportvereins FSV Mohlsdorf, damit in unserer schönen Landge-
meinde auch weiterhin erfolgreich Sport getrieben und Angebote für 
alle Altersklassen zur Verfügung stehen können.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch und versprechen Ihnen vergnügliche 
und spannende Stunden bei unserem Festgeschehen auf dem Sport-
platz Mohlsdorf an der Greizer Straße.

Frank Knüpp

Für Barspenden nutzen Sie bitte unser Konto bei der Sparkasse Gera-Greiz:
IBAN: DE 67 8305 0000 0000 65 14 00 · BIC: HELADEF1GER
Als Zahlgrund geben Sie bitte an: Spende Kirmes 2014
Sie können dazu jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen über den Lei-
ter Öffentlichkeitsarbeit/Marketing des FSV Mohlsdorf e.V. – Frank 
Knüpp, Tel.: (0 36 61) 43 72 26 oder (01 76) 57 02 02 78
mail: presse@fsv-mohlsdorf.de oder kontakt@fsv-mohlsdorf.de
facebook: die Seite fsv mohlsdorf oder auch durch persönliche Ansprache

Schachtreff 
Der nächste Schachabend ist am Mittwoch, dem 11. Juni ab 19 Uhr 
in der „Concordia“ in  Reud-
nitz  - da das Amtsblatt erst am 
12. erscheinen soll,  ist er viel-
leicht schon vorbei.  Die heu-
tige Aufgabe sieht auf den er-
sten Blick  aus, als ob sie aus 
einer Partie stammt – ist sie  
aber nicht. Wieder mal ein – 
hoffentlich nicht allzu  schwie-
riger Zweizüger.
Weiß: Ke1; Th1; Le2, Lg5; 
Sb6; Bb3, e3, h2
Schwarz: Ke8; Th8; Ta3; Lc7; 
Ba5, b4, d6, e5, g7
Weiß zieht und setzt im zweiten Zug matt.

Mai-Lösung: 
Braucht Weiß den Turm noch? Nein, denn nach 1. ...cb; folgt 2. Sxb3 
matt. Allerdings muss Schwarz nicht schlagen. Damit es  bei jedem 
Zug von Schwarz ein Matt gibt, muss 1. c3 gezogen werden!
Nach 1. … cb folgt immer noch 2. Sxb3#. Schlägt Schwarz den c-Bau-
ern 1. … bc, wird er mit dem Turm erledigt: 2. Tb5#. Und schließlich 
folgt auf jeden Läuferzug das Matt durch den Bauern: 2. cb#.

Bernd Sumpf

Volkssolidarität Kreisverband Greiz
Juri-Gagarin-Straße 11 · 07973 Greiz
Telefon:	 (0 36 61) 48 22 74, Fax: (0 36 61) 48 22 76
	 (0 36 61) 48 22 75 Pflegedienst

Unser Leistungsangebot der Volkssolidarität für Sie:
Ambulante Pflege
–	 Leistungen nach SGB V und XI (Behandlungspflege u. Grundpflege)
–	 Tagesbetreuung
–	 Hauswirtschaft

Sie erreichen unseren Pflegedienst unter Telefon (0 36 61) 48 22 75.
Wir beraten Sie gern zu Fragen rund um das Thema häusliche Pflege 
und Betreuung.

Weitere Angebote
–	 24 h Rufbereitschaft
–	 Vermittlung von Hausnotruf
–	 Vermittlung von Essen auf Rädern

Begegnungsstätten der Volkssolidarität   
Nachbarschaftshaus, Greiz, Juri-Gagarin-Str. 11
03.06.2014	 14.00 – 17.00 Uhr	 Treffen OG 22, 22a und 38b
10.06.2014	 14.00 – 17.00 Uhr	 Treffen OG 37
17.06.2014	 14.00 – 17.00 Uhr	 Treffen SHG Diabetes
18.06.2014	 14.00 – 17.00 Uhr	 Musikalischer Seniorennachmittag 	
		  mit „Stefan“

Jeden Freitag von 10.00 –11.00 Uhr Seniorengymnastik
Montag bis Samstag von 14.00 –17.00 Uhr Kaffeenachmittag mit 
selbst gebackenen Kuchen

„Haus der Volkssolidarität“ – Carolinenstraße 48/50 
Öffnungszeiten: jeden Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr

In den Räumen der Begegnungsstätte treffen sich die Mitglieder 
des ehemaligen Frauenvereins
montags	 14.00 – 17.00 Uhr	 im Wechsel zum Klöppel- und 
		  Malzirkel
dienstags	 14.00 – 17.00 Uhr	 zum Kreuzstichzirkel
mittwochs	 14.00 – 17.00 Uhr	 zum Seniorentreff

Termine in den Ortsgruppen
OG Mohlsdorf	 11.06.2014	 14.00 Uhr	 OG-Nachmittag
OG Reudnitz	 19.06.2014	 14.30 Uhr	 OG-Nachmittag
OG Kleinreinsdorf	 17.06.2014	 14.00 Uhr	 OG-Nachmittag
OG Obergrochlitz	 11.06.2014	 14.00 Uhr	 OG-Nachmittag

Gäste und interessierte Bürger sind zu diesen Veranstaltungen 
herzlich willkommen.

Gemeinsam den Sommer genießen – Hund 
und Mensch im Einklang!
Ist das so?
Für uns als Hundefreunde und Sportler ja, aber nicht der Hund allein 
stellt den Einklang her, wir müssen ihn schon dabei unterstützen. Aber 
auch uns gelingt nicht immer alles, und wir wissen, wenn der Hund 
in seinem Verhalten nicht unseren Vorstellungen enspricht, haben wir 
als Mensch versagt.
Der Hund ist treu, er ist untertan, er ist gehorsam, freundlich und dank-
bar. Er liebt uns für ein Streicheln, eine sinnvolle Beschäftigung, ein 
gutes Wort. Wir geben ihm Geborgenheit und lieben ihn ohne Wider-
spruch als treuen Freund, Beschützer und aufmerksamen Zuhörer.
In Vorbereitung auf unsere Frühjahrsprüfung und natürlich zur Orga-
nisation unseres Vereinslebens trafen wir uns im April zur Mitglieder-
versammlung und konnten zwei neue Mitglieder für den Verein ge-
winnen. Drei Kandidaten auf Mitgliedschaft haben mit dem Training 
begonnen. Das verdanken wir letztendlich einer aktiven Öffentlich-
keitsarbeit und auch unserer Hompage unter www.hundesport-teich-
wolframsdorf.de.
Anfang Mai organisierten wir zwei Arbeitseinsätze mit reger Betei-
ligung und tollem Erfolg. Die Umfriedung des Geländes ist bis auf 
einen kleinen Teil fertig gestellt. Viele andere Arbeiten wurden reali-
siert. Unser Gelände und unser Vereinsheim werden immer schöner, 
und das macht uns stolz auf das, was wir als kleiner Verein mit nur 23 
Mitgliedern geschafft haben.
Die Frühjahrsprüfung am 17. Mai ist nun Geschichte:
Zwölf Teams waren gestartet. Richter Wesch aus dem Thüringer Wald 
hatte ein aufmerksames Auge, und wir danken ihm für seine gute Ar-
beit. Der Begleithundepokal mit 7 Teams ging diesmal an die Hun-
defreunde aus Greiz. Weitere fünf Teams starteten in der Fährtenprü-
fung, der Unterordnungsprüfung und der Schutzhundprüfung. Die 
Agrar GmbH Teichwolframsdorf hatte uns das Fährtengelände zu Ver-
fügung gestellt, wofür wir uns herzlich bedanken. 
Nur ein Team konnte das Prüfungsziel nicht erreichen. Aber wir ha-
ben gelernt, unseren Ehrgeiz zu zügeln, und wenn es scheint, dass der 
Hund versagt hat, einen schlechten Tag hatte, durch den Wind war, 
wissen wir, nicht er war es, wir waren es!
Danke von hier aus an alle, die begriffen haben, dass Hundesport ein 
Geben und Nehmen ist!
Einen Appell richten wir an die Leser dieses Beitrags: Wir suchen 
dringend einen sogenannten „Schutzdiensthelfer / Scheintäter“ oder 
wie er füher hieß, einen „Figuranten“.
Das ist die Person, die mit Hilfe entsprechender Ausstattung und 
Kenntnisse den Hunden das disziplinierte Beissen beibringt. Das ist 
ungefährlicher als Radfahren, verlangt aber körperliche Fitness und 
ein gutes Gefühl für den Hund. Das erste sollte man haben, das Zweite 
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lernt man bei uns. Na, wer möchte gern und ist kein Schissi? Näheres 
ist auf unserer Homepage zu erfahren.
Zum 30/31.05.2014  führten wir auf unserem Gelände ein Trainingsla-
ger durch, mit einem Dozenten aus Hessen. Danach geht’s dann in den 
Sommer, den wir uns recht schön wünschen.
Vielleicht würde es euch und eurem vierbeinigen Freund Freude ma-
chen, bei uns zu trainieren, zu lernen oder auch einfach  nur Spaß zu 
haben. Wir erwarten Euch!

Die Hundefreunde und Sportler vom HSV Teichwolframsdorf e. V.

Sportfreund Gerd Breckle, HSV Teichwolframsdorf

Kirchen

Evang.-Luth. Kirchgemeinden 
Herrmannsgrün-Mohlsdorf 
(mit Reudnitz) und Gottesgrün

Pfarramt:	 Pastorin Carola Beck, Straße der Einheit 54, 
	 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 
	 Tel. (0 36 61) 4 27 00 (außer samstags)
Sprechzeiten:	 Dienstag und Donnerstag 9:30 Uhr –11:00 Uhr 	
	 und nach Vereinbarung 

Gottesdienste in MOHLSDORF 

15.06. Trinitatis  10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

22.06. Sonntag    8:30 Uhr Gottesdienst

29.06. Sonntag  15:30 Uhr

16:30 Uhr

Kirchenkaffee „Offene Kirchentür“

Kirche für alle - Familiengottesdienst

06.07. Sonntag   9:30 Uhr Kirmes-Gottesdienst im Festzelt auf 

dem Sportplatz

Gottesdienste in GOTTESGRÜN:

15.06. Trinitatis  15:00 Uhr Familiengottesdienst beim Hoffest von 
Familie Gruschwitz, Ortsstr. 18A

22.06. Sonntag  10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe

29.06. Sonntag    8:30 Uhr Gottesdienst 

06.07. Sonntag    9:30 Uhr Kirmes-Gottesdienst im Festzelt auf 
dem Sportplatz in Mohlsdorf

Veranstaltungen im Pfarrhaus Mohlsdorf
Eltern-Kind-Kreis:	 Samstag, 19.07. von 10:00 – 11:30 Uhr
Kindernachmittag:	 Donnerstag, 12.06. + 26.06. um 15:30 Uhr
Vorkonfis:	 Dienstag, 17.06. + 08.07. um 15:45 Uhr
Teeniekreis (Kl.5-7):	 Freitag, 20.06. um 19:00 Uhr

U20 (Kl.8….):	 Freitag, 27.06. Action+Thema um 19:00 Uhr
Gebetskreis:	 Montags um 8:00 Uhr 
Chor:	 Montags um 18:30 Uhr
Hauskreise:	 nach Absprache
Seniorenkreis Mohlsdorf:	 Mittwoch, 02.07. um 14:30 Uhr

Veranstaltungen in der Kirchschule Gottesgrün
Christenlehre:	 Montags um 15:00 Uhr (nicht in den Ferien)
Seniorenkreis Gottesgrün:	 Dienstag, 01.07. um 14:30 Uhr
Bibelstunde der LKG:	 Donnerstag, 19.06. um 14:30 Uhr

Veranstaltungen der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) 
Reuth-Gottesgrün
Gemeinschaftsstunden:	 Montag, 23.06. / 30.06. / 07.07./ jeweils 
	 um 19:30 Uhr
	 Sonntag, 15.06. Familiennachmittag 
	 beim Hoffest der Fam. Gruschwitz,
	 Ortsstr. 18A um 15:00 Uhr
Frauenstunde:	 Mittwoch, 14.05. bei der LKG Reudnitz
EC-Jugendstunde:	 Sonntags um 18:00 Uhr

Veranstaltungen der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG)
Reudnitz
Gemeinschaftsstunde:	 Sonntags um 9:30 Uhr
Bibelstunde:	 Mittwochs um 19:30 Uhr (außer 09.07.)
Frauenstunde:	 Mittwoch, 09.07. um 15:00 Uhr

Evang.-Luth. Kirchgemeinden 
Teichwolframsdorf und Sorge-
Settendorf (mit Kleinreinsdorf)

Vakanzvertretungen:
Pastorin Carola Beck, Straße der Einheit 54, 07987 Mohlsdorf- 
Teichwolframsdorf, Tel. (0 36 61) 4 27 00 (außer samstags)
Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag 9:30 Uhr –11:00 Uhr und nach 
Vereinbarung (bes. zuständig für Konfirmandenarbeit, Frauenkreis so-
wie GKR Teichwolframsdorf)

Pfarrer Friedhard Kummer, Markt 2, Hohenleuben, Tel. (03 66 22) 
8 35 83 (bes. zuständig für Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten sowie 
GKR Sorge-Settendorf)

Gottesdienste in Teichwolframsdorf

15.06. Trinitatis  14:00 Uhr

17:00 Uhr

Familiennachmittag mit dem Kinder und 
Jugendteam
Abschlussandacht für alle

24.06. Dienstag
Johannistag       

17:00 Uhr Andacht zum Johannistag / Pstrn Beck
Rostern + gemütliches Beisammensein

29.06. Sonntag  10:00 Uhr Gottesdienst / Pastorin Beck

06.07. Sonntag  10:00 Uhr Gottesdienst / Sup. Pfr. Görbert

Veranstaltungen im Pfarrhaus in Teichwolframsdorf
Christenlehre (Kl. 1+2):	 Dienstags um 15:00 Uhr 
Christenlehre (Kl. 3+4):	 Donnerstags um 16:00 Uhr 
Vorkonfis (Kl.7):	 Donnerstag 19.06. + 03.07. um 15:30 Uhr
Frauenkreis:	 Andacht zum Johannistag (s.o.)

Familiennachmittag für Kinder und Jugendliche unter dem The-
ma: „Du bist und bleibst einmalig“
am 15.06.2014 im Pfarrhaus Teichwolframsdorf
Euch erwarten ab 14 Uhr tolle Angebote wie Basteln, Sport- und Spiel 
sowie Musik und Tanz. Für Energie wird die eingerichtete „Obst- u. 
Trinktankstelle“ sorgen. Kaffee und Kuchen für Eltern, Großeltern, 
Onkels, Tanten usw. wird es auch geben. Den Abschluss werden wir 
um 17 Uhr gemeinsam mit Frau Pastorin Beck gestalten, wozu die 
Kirchgemeinde herzlich eingeladen ist. Also liebe Kids und Teens, 
packt Eure family ein und habt mit uns zusammen einen ereignis-
reichen Nachmittag. Team Kinder-/Jugendarbeit
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Andacht zum Johannistag, 24.06.2014
Immer wieder hat es in Teichwolframsdorf am Johannistag einen ge-
mütlichen Gemeindeabend gegeben. Diese Tradition wollen wir wie-
derbeleben und laden herzlich zur Johannisandacht um 17:00 Uhr ein, 
sowie zum Rostern und zum fröhlichen Miteinander im Anschluss.

Gottesdienste in SORGE-SETTENDORF/KLEINREINSDORF

22.06. Sonntag  14:00 Uhr Gottesdienst / Pfr. Platz

06.07. Sonntag    9:00 Uhr Gottesdienst / Sup. Pfr. Görbert
im Gemeinderaum Kleinreinsdorf

Evangelisch-methodistische Kirche
Gemeindebezirk Waltersdorf-Berga
Gottesdienste/Kindergottesdienste Waltersdorf - Berga

Sonntag, 1.6. 9.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst in Walters-
dorf (P. Neels)

Pfingstmontag	
9. Juni

10.00 Uhr 
 
14.00 Uhr

Missionsfest in Waltersdorf mit Hella 
Goschnick, Bibelübersetzerin (Thailand) 
Dolmetscher gesucht!
Familiengottesdienst: Verstehst du, was du 
liest? 
Misionsgottesdienst: Brannte nicht unser 
Herz?

Sonntag, 15.6. 9.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst in Berga 
(Annett Schleif)

Sonntag, 22.6. 9.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst in Walters-
dorf (Tobias Buschbeck)

Freitag, 27.6. 19.00 Uhr Johannisfeier vor der Kirche in Berga 
(Pf. Platz & P. Neels)

Sonntag, 29.6. 9.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst in Walters-
dorf mit Bericht von der Jährlichen Konfe-
renz (Lektoren & JK-Laiendelegierte Astrid 
Schneider)

Sonntag, 6.7. 9.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst in Berga 
(Pastor Eric Söllner)

Regelmäßige Wochenveranstaltungen und besondere Termine
Kirchlicher Unterricht	 im Gemeindehaus in Greiz
12–14 Jahre (KU II)	 dienstags, 16.00 Uhr - am 2. Juni 
Bibelstunde in Berga 	 pausiert 
Posaunenchor	 donnerstags, 18.15 Uhr    (Ort nach
Gemischter Chor	 donnerstags, 19.30 Uhr    Absprache) 
Frauen im Gespräch	 montags, 19.00 Uhr: Termin nach Absprache  

Pastor Jörg-Eckbert Neels 
Am Mühlberg 18, 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf OT Walters-
dorf, Tel: (03 66 23) 2 07 24 
Weitere Informationen zum Veranstaltungsplan und Gemeindeleben s. 
Homepage über www.emk.de und www.emk-ojk.de

Redaktionsschluss

Das nächste Amtsblatt der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframs-
dorf erscheint am Donnerstag, 3. Juli 2014. Annahmeschluss hier-
zu ist Freitag, 20. Juni 2014, 12:00 Uhr in der Gemeinde Mohls-
dorf-Teichwolframsdorf. 

Wir bitten um Beachtung! 

MÄNGELMELDUNG 1
Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Straße der Einheit 6, 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Telefon (03661) 4 53 00, Fax (03661) 45 30 17

Ich habe im Gemeindegebiet am  gegen  Uhr folgende Mängel festgestellt.

	 In der  sind Plakate an Bäume/Wände geklebt.

	 In der  ist der Stellplatz der Wertstoffcontainer in einem unsauberen Zustand. 

	 Das Umweltamt des Landratsamtes habe ich darüber schon informiert.     ja      nein

	 In der  wird die Reinigunspflicht durch die Hauseigentümer nicht wahrgenommen.

	 In der  ist ein Kfz 

	   ohne amtliches Kennzeichen      mit entstempelten (ungültigen) Kennzeichen

	   mit amtlichen Kennzeichen, jedoch erheblichen Beschädigungen abgestellt.

	 Das Umweltamt des Landratsamtes habe ich darüber schon informiert.     ja      nein

	 Im Bereich  treten verstärkt Verschmutzungen durch Hunde auf. 

	 Ich kann Angaben zu den Verursachern machen.      ja      nein

	 In der  ist ein Verkehrszeichen/Straßennamensschild beschädigt/entfernt worden.

	 Im Bereich  stehen häufig Falschparker im Kreuzungsbereich.

	 Im Bereich  behindern Hecken/Bäume von privaten (eingezäunten) 

	 Grünanlagen die Übersicht.

	 In der  stehen häufig Container der Firma 

	 Zusätzlich sind mir noch folgende Mängel aufgefallen: 

	 Festgestellt durch Angabe der Adresse: 
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Äußere Greizer Straße 14
OT Reudnitz,
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Telefon (0 36 61) 43 24 74
Telefax  (0 36 61) 43 61 02

Beratung | Planung | Installation | Gasanlagen 
Solaranlagen | Wartungservice |  Saunaanlagen 

Whirlpools | Heimwerkerbedarf
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BALD IST ES GESCHAFFT!
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in toller Erinne
rung mit 
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uns gedruckt!

RUFT AN UNTER
:

0 36 61/62 93-0
-------------

----
© contrastwerkstatt – Fotolia.com

www.medienpartner-tischendorf.de



Seite 31

SOMMERPREISE Wir liefern 
Ihnen jede 
gewünschte 
Menge!
Auch Koks,
Steinkohle,
Bündelbrikett,
Holzbrikett

Alle Preise beinhalten  Mehrwertsteuer, 
Energiesteuer und Anlieferung  

ab 2,00 t

 
€/50 kg  

ab 5,00 t

 
€/50 kg

DEUTSCHE Brikett (1. Qualität)      10,40    9,40 
DEUTSCHE Brikett (2. Qualität)    9,40    8,40 

  
KOHLEHANDEL  SCHÖNFELS         FBS GmbH

Tel.: 03 76 07/1 78 28     

Äußere Greizer Straße 14
OT Reudnitz,
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Telefon (0 36 61) 43 24 74
Telefax  (0 36 61) 43 61 02

Beratung | Planung | Installation | Gasanlagen 
Solaranlagen | Wartungservice |  Saunaanlagen 

Whirlpools | Heimwerkerbedarf

SCHULABSCHLUSS 2014
BALD IST ES GESCHAFFT!

Behaltet eure Sc
hulzeit

in toller Erinne
rung mit 

einer Abschlussz
eitung!

Schnell und einfach bei 

uns gedruckt!

RUFT AN UNTER
:

0 36 61/62 93-0
-------------

----
© contrastwerkstatt – Fotolia.com

www.medienpartner-tischendorf.de



Reichenbacher Straße 192 · 07973 Greiz
Tel. (03661) 431674 · Fax (03661) 687833

Anzeigenberatung unter: (0 36 61) 37 84

  Neue Fenster und Haustüren zum 
Sonderpreis aus Lagerbestand 

- auch mit Montage - 
 

Rufen Sie bitte 036625/611-49 an. 
WERTBAU ✁✁✁✁ Am Daßlitzer Kreuz 3 

07957 Langenwetzendorf

Im Gewerbegebiet Mohlsdorf
Raasdorfer Straße 22 · 07987 Mohlsdorf

Telefon: 03661/431129 · Fax: 03661/482222

Zwei starkeMarken unter einemDach – überzeugen Sie sich!Zwei starkeMarken unter einemDach – überzeugen Sie sich!Zwei starkeMarken unter einemDach – überzeugen Sie sich!

07980 Berga (gegenüber Sparkasse/Netto-Markt)

Tel. 036 623-23 555   

Strafrecht
Erbrecht

Arbeitsrecht
Ehe- und Familienrecht

Bahnhofstr. 21
„Altes Postamt“

Friedrich K. Gempfer

Rechtsanwalt

Glu�ckAuf_90x46.indd   1 21.03.14   10:33

    Uferstraße 1
08412 Werdau · Telefon: (0 37 61) 1 88 83-0

…so macht 
 Wohnen Spaß!

Reichenbacher Straße 123
07973 Greiz · Telefon: (0 36 61) 7 05 70

Viele gekennzeichnete Ausstellungsstücke stark im 
Preis reduziert, gleich zum Mitnehmen.
z. B. Wohnwand „Cando“ statt  4986,00 € 
jetzt nur noch 1098,00 €!

Rollladenbau & Maschinenfabrik


